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1 Begriffsbestimmungen zur Anlage 1

Im Rahmen dieser Anlage 1 zur Abgrenzungsoption gelten folgende Begriffsbestimmungen. Im

Ubrigen gelten die Begriffsbestimmungen nach § 3 EEG, § 2 EnFG und — subsidiar zu diesen

spezielleren Regelungen — die Begriffsbestimmungen nach § 3 EnWG.

Anlage

Anlagenbetreiber

EE-Anlage

Forderfahige
Netzeinspeisung

Privilegierungsfahige
Stromspeicherverluste

Ladepunkt

Netzbezug
Netzeinspeisung

Saldierungsfahige
Netzeinspeisung

Stromspeicher

Anlage nach 8§ 3 Nr. 1, Halbsatz 1 (EE-Anlage) und Halbsatz 2 EEG (rei-
ner EE-Stromspeicher). Misch-Stromspeicher sind miterfasst, wenn
die Regelungen des EEG oder des EnFG nach § 19 Abs. 3b S. 2 EEG
entsprechende Anwendung auf die jeweiligen Stromspeicher finden.
Dies gilt auch fur Ladepunkte, wenn diese nach § 19 Abs. 3 S. 5 EEG
fur die Zwecke der Forderung oder nach § 21 Abs. 3 EnFG fur die Zwe-
cke der Umlagesaldierung Stromspeichern gleichgestellt sind.

Betreiber einer Anlage.

Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus
Grubengas nach § 3 Nr. 1 Halbsatz 1 EEG (ohne Stromspeicher nach
8§ 3 Nr. 1 Halbsatz 2 EEG).

Anteil der Netzeinspeisung aus EE-Anlagen, Stromspeichern und Lade-
punkten, fir den in der Abgrenzungsoption der Anspruch auf Zahlung
der Marktpramie nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 sowie nach § 19 Abs. 3bi.V.m.
Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 1 EEG geltend gemacht werden kann.

Anteil der Stromspeicherverluste, der umlagemindernd nach § 21 Abs. 2
EnFG in Ansatz gebracht werden kann.

Einrichtung nach 8 2 Nr. 2 LSV, wenn diese fur die Zwecke der Forde-
rung oder der Umlagesaldierung Stromspeichern gleichgestellt ist; der
Verbrauch von tber den Ladepunkt bezogenem Strom in einem Elekt-
romobil gilt als in dem Ladepunkt verbraucht und der mit dem Elektro-
mobil erzeugte und Uber den Ladepunkt in ein Netz eingespeiste Strom
gilt als in dem Ladepunkt erzeugt (8 19 Abs. 3S. 5EEG und § 21 Abs. 3
EnFG).

Die an der Entnahmestelle aus dem Netz enthommene Strommenge.
Die an der Einspeisestelle ins Netz eingespeiste Strommenge.

Anteil der Netzeinspeisung aus Stromspeichern und Ladepunkten, der
umlagemindernd im Wege einer Saldierung nach § 21 Abs. 1, 3 und 4
EnFG in Ansatz gebracht werden kann.

Einrichtung, die elektrische Energie zum Zweck der elektrischen, chemi-
schen, mechanischen oder physikalischen Zwischenspeicherung und
der spateren Erzeugung von elektrischer Energie verbraucht. Erfasst
sind auch Misch-Stromspeicher, die im Kalenderjahr auch Nicht-EE-
Strom z.B. aus dem Netz zur Einspeicherung verbrauchen.



Zeitgleichheit Die Zuordnung von Strommengen innerhalb des jeweiligen 15-Minuten-
Intervalls (vgl. 8§ 21 Abs. 4 S. 3 und 4 EnFG).

2 Regelungsgegenstand, Schriftfarben und Struktur der Anlage 1

2.1 Regelungsgegenstand der Abgrenzungsoption
Regelungsgegenstand dieser Anlage 1 sind

¢ zum einen Anforderungen, nach denen Betreiber von EE-Anlagen, Stromspeichern und/oder
Ladepunkten die Abgrenzungsoption nach § 19 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 EEG in Anspruch nehmen
und auf dieser Basis Marktpramienzahlungen fir den ins Netz eingespeisten Strom nach
§ 19 Abs. 3b S. 1i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 EEG geltend machen kénnen sowie

¢ zum anderen Anforderungen, nach denen umlagepflichtige Netznutzer Umlageprivilegien
nach § 21 Abs. 1 bis 4 EnFG (auch i.V.m. 8 19 Abs. 2 S. 16 StromNEV) fur den aus dem Netz
bezogenen Strom auf Basis der Abgrenzungsoption in Anspruch nehmen kdénnen.

In der Abgrenzungsoption erfolgt die Bestimmung der Strommengen, fur die Marktpramienzah-
lungen und Umlageprivilegien in Anspruch genommen werden kénnen, auf Basis einer Verrech-
nung und anteiligen Zuordnung von viertelstindlich erfassten Strommengen nach mathematisch
eindeutigen Rechenformeln, die in dieser Festlegung vorgegeben werden. Das ermdglicht eine

prazise und rechtsichere Bestimmung der jeweiligen Strommengen.

Die Abgrenzungsoption, die durch diese Festlegung er¢ffnet wird, erméglicht im Unterschied zu
den engen Vorgaben der AusschlieR3lichkeitsoption (8 19 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 EEG) eine flexible,
bidirektionale Nutzung von Stromspeichern und/oder Ladepunkten in Kombination mit EE-Anla-
gen (und ggf. anderen Erzeugungsanlagen): Nach den Vorgaben der bisher allein nutzbaren
Ausschliel3lichkeitsoption darf ausschlieRlich EE-Strom zur Einspeicherung verbraucht werden,
um EEG-Fo6rderzahlungen fir die Netzeinspeisung aus diesen ,reinen EE-Stromspeichern® in An-
spruch nehmen zu kénnen (in der Praxis wird der Stromspeicher gegen den Verbrauch von Netz-
strom oder der Stromspeicher gegen die Netzeinspeisung der Speichererzeugung gesperrt). Wird
hingegen auch Netzstrombezug zur Einspeicherung verbraucht, entfallt die Férderfahigkeit des
zwischengespeicherten Stroms. Umgekehrt schlief3t die Inanspruchnahme von Férderzahlungen
nach der Ausschliel3lichkeitsoption eine Umlagesaldierung aus, da dieses Umlageprivileg gerade
die Speicherung von Netzstrombeziigen voraussetzt (§ 21 EnFG). Die Nutzung von Ladepunkten
zur Zwischenspeicherung ist mit Forderzahlungen nach der Ausschlief3lichkeitsoption generell un-

vereinbar.

Auf Basis der hier ausgestalten neuen Abgrenzungsoption kénnen hingegen auch Misch-
Stromspeicher genutzt werden, die sowohl EE-Strom (und ggf. Strom aus anderen Erzeugungs-

anlagen) als auch Netzbezugsstrom zur Einspeicherung verbrauchen.
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Daruber hinaus wird auch die Einbeziehung von bidirektionalen Ladepunkten fur Elektromobile
fur die Zwischenspeicherung ermdglicht: Sie kénnen in der Abgrenzungsoption auf gleiche Weise
wie Stromspeicher sowohl zur Zwischenspeicherung von EE-Strom (und ggf. von Strom aus an-
deren Erzeugungsanlagen) als auch von Netzbezugsstrom genutzt werden; sie werden Strom-
speichern insoweit gleichgestellt (vgl. 8 19 Abs. 3 S. 5 EEG, § 21 Abs. 3 EnFG). Die Umlagere-
duzierung zugunsten anteilig privilegierungsfahiger Speicherverluste bleibt dabei ausdricklich
Stromspeichern vorbehalten und ist von der entsprechenden Anwendung auf Ladepunkte ausge-
nommen (Fahrstromverbrauche und Speicherverluste wéaren nicht abgrenzbar). Indem in der Ab-
grenzungsoption die Ladepunkte und nicht die einzelnen Elektromobile betrachtet werden, ver-
einfachen sich die Betrachtungen erheblich: Den bidirektional genutzten Ladepunkten werden so-
wohl die Ladeverbréauche als auch die riickgespeiste Erzeugung aller im jeweiligen Abrechnungs-
jahr angeschlossenen Elektromobile zugerechnet. Dadurch ist es fir die Abgrenzungsoption ohne
Belang, ob stets das gleiche oder ob verschiedene Elektromobile an den Ladepunkt angeschlos-

sen werden.

Die flexible Nutzung der Potentiale von Stromspeichern und bidirektionalen Ladepunkten in der
Abgrenzungsoption ermdglicht eine aktive Marktteilnahme sowohl auf der Erzeugungs- als auch
auf der Verbrauchsseite, was naturgemar voraussetzt, dass die Bewirtschaftung sowohl der Netz-

einspeisung als auch des Netzbezugs auf Basis viertelstiindlicher Messwerte erfolgt:

e Erzeugungsseitig kann die Netzeinspeisung in die Zeiten mit hohen Marktpreisen (und nied-
riger EE-Stromerzeugung) verlagert werden. Dabei bleibt die Férderfahigkeit des eingespeis-
ten EE-Stroms (aus der EE-Anlage, aber auch aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt)
anteilig erhalten. Durch die viertelstiindliche Direktvermarktung der Einspeisung (mit Forde-
rung per Marktpramie) kénnen Anlagenbetreiber und Direktvermarkter von der Steuerung der
Erzeugung (der EE-Anlage, des Stromspeichers und/oder Ladepunktes sowie ggf. vorhande-

ner anderer Erzeugungsanlagen) nach Marktpreisen profitieren.

e Verbrauchsseitig kann der Netzbezug in Zeiten mit niedrigen Marktpreisen (und hoher EE-
Stromerzeugung) verlagert werden. Durch die Vereinbarung dynamischer Stromtarife kann
der belieferte Anlagenbetreiber von der Verbrauchssteuerung nach Marktpreisen profitieren
und dafir auch seinen Stromspeicher und/oder Ladepunkt einsetzen. In der Abgrenzungsop-
tion wird der Netzbezug fur Arbitragemengen durch eine Umlagesaldierung erleichtert: Der
umlagepflichtige Stromlieferant (Netznutzer i.S.d. EnFG) zahlt auf die Netzbezugsmengen des
belieferten Prosumers keine Umlagen, soweit dieser Strom zur Einspeicherung verbraucht
und Stromerzeugung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt wiederum ins Netz einge-
speist wird. Je nach Fallkonstellation wird die dynamische Nutzung des Stromspeichers er-

ganzend durch eine anteilige Privilegierung der Speicherverluste erleichtert: Auf einen Teil der
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Netzbezugsmengen, die in dem Stromspeicher verbraucht werden, sind ebenfalls keine Um-
lagen zu zahlen, soweit damit anteilig privilegierungsfahige Stromspeicherverluste gedeckt

werden.

Der zentrale Regelungsgegenstand dieser Anlage 1 besteht in Vorgaben zur konkreten Bestim-

mung und zum Nachweis der folgenden Strommengen:

e Zum einen ist der ,forderfahige*“ Anteil der Netzeinspeisung zu bestimmen, flr den in der
Abgrenzungsoption Marktpramienzahlungen in Anspruch genommen werden kdnnen (verein-
facht: die Direkt-Einspeisung der EE-Anlage sowie der EE-Strom-Anteil an der Einspeisung

aus dem Stromspeicher und/oder dem Ladepunkt)®.

e Zum anderen ist der ,,saldierungsfahige® Anteil der Netzeinspeisung zu bestimmen, der in
der Abgrenzungsoption fur das Privileg der Umlagesaldierung in Ansatz gebracht werden kann
(vereinfacht: der ,Netzstrom-“Anteil an der Einspeisung aus dem Stromspeicher und/oder dem
Ladepunkt).

¢ Je nach Fallkonstellation ist darlber hinaus der anteilig privilegierungsfahige Stromspei-
cherverlust zu bestimmen, der in der Abgrenzungsoption zu einer ergdnzenden Umlageredu-

zierung fihren kann.

In der Abgrenzungsoption erfolgt die Bestimmung der jeweiligen Strommengen nicht wie in der
Pauschaloption nach pauschalen Vorgaben, sondern auf Basis einer Verrechnung und anteili-
gen Zuordnung von viertelstindlich erfassten Strommengen des jeweils abzurechnenden
Kalenderjahres nach festgelegten Formeln. Mit dieser formelbasierten Vorgehensweise wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass sich die Stromflisse, die aus diversen Quellen stammen (aus
dem Netz, aus der EE-Anlage, aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt sowie aus ggf. vor-
handenen weiteren Erzeugungsanlagen) untrennbar vermischen und zudem zu diversen Zwe-
cken genutzt werden (zum Verbrauch im Stromspeicher und/oder Ladepunkt sowie in sonstigen
Verbrauchsgeraten hinter dem Netzanschluss und zur Einspeisung ins Netz). Dadurch lassen sich
die Stromflusse nicht im Einzelnen konkret nachverfolgen. Die viertelstindlichen (und kalender-
jahrlich aufaddierten) Messwerte kdnnen nur mithilfe von Zuordnungs- und Verrechnungslogiken

anteilig aufgeteilt und zugeordnet werden.

Eine wesentliche Grundlage fur die anteilige Zuordnung bilden zwei symmetrische viertelstundli-
che Zuordnungsentscheidungen, die fur die Umlagesaldierung und anteilige Speicherverlust-Pri-
vilegierung als gesetzlich gewillkirte Vorrangregelungen vorgegeben sind. Sie kommen in den

Zuordnungsmechaniken dieser Festlegung insgesamt zur Anwendung:

1 Zur Verwendung der Schriftfarben siehe =» Abschnitt 2.2.
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e Soweit zeitgleich (= in derselben Viertelstunde)? einerseits Strom aus dem Netz bezogen wird
und andererseits Strom im Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) verbraucht wird, gilt vorrangig
der Netzstrom als in dem Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) verbraucht (vgl. § 21 Abs. 4
S. 3EnFG).

e Soweit zeitgleich (= in derselben Viertelstunde) einerseits Strom ins Netz eingespeist wird und
andererseits Strom im Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) erzeugt wird, gilt vorrangig der im
Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) erzeugte Strom als ins Netz eingespeist (vgl. 8 21 Abs. 4
S. 4 EnFG).

Beispiel zur vorrangigen Zuordnung von zeitgleichem Netzbezug und Speicherverbrauch:
Ein Stromspeicher verbraucht in einer konkreten Viertelstunde 100 kwh Strom bei der Einspei-
cherung. In derselben Viertelstunde wird Giber die Entnahmestelle 130 kWh Strom aus dem Netz
bezogen. AuRerdem erzeugt in derselben Viertelstunde eine Solaranlage 50 kWh. In dieser Vier-
telstunde ist entsprechend der gewillkiirten Vorrangregelung davon auszugehen, dass die Spei-
cherverbrauche von 100 kWh vollstandig aus dem Netz bezogen wurden (und nicht aus der So-

laranlage stammen).

Beispiel zur vorrangigen Zuordnung von zeitgleicher Netzeinspeisung und Speichererzeu-
gung: In einer anderen Viertelstunde erzeugt der Stromspeicher 100 kWh und die Solaranlage
erzeugt wiederum 50 kWh. In derselben Viertelstunde werden 80 kWh Strom an der Einspeise-
stelle ins Netz eingespeist. In dieser Viertelstunde ist entsprechend der gewillkiirten Vorrangrege-
lung davon auszugehen, dass die Netzeinspeisung von 80 kWh vollstandig aus der Speicherer-

zeugung stammt (und nicht aus der Solaranlage).

Die konkrete Bestimmung der forderfahigen, saldierungsfahigen und privilegierungsfahigen
Strommengen erfolgt in der Abgrenzungsoption stets im Rickblick fur das abgelaufene Abrech-
nungsjahr. Sobald die erforderlichen viertelstindlich erfassten Messwerte zum abgelaufenen Ka-
lenderjahr in der jeweiligen Fallkonstellation feststehen, lassen sich die relevanten Viertelstunden-

und Jahres-Werte nach den Vorgaben dieser Anlage 1 bestimmen.

Aufgrund der moglichen Einbeziehung von Ladepunkten muss dabei berlcksichtigt werden, dass
Konstellationen denkbar sind, in denen Elektromobile in relevantem Umfang auch Energie aus
anderenorts geladenem Strom zur Erzeugung und Rickspeisung von Strom Uber den bidirektio-
nalen Ladepunkt nutzen. Wenn infolgedessen die jahrliche Stromerzeugung eines Ladepunktes
die jahrlichen Ladeverbrauche am selben Ladepunkt ausnahmsweise iibersteigt, wird diese Uber-

schussmenge als mitgebrachter ,,Fremdtankstrom “ in den Formeln zuséatzlich berucksichtigt.

2 Vgl. Begriffsbestimmung zur ,Zeitgleichheit* in =» Abschnitt 1.
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Bei der Bestimmung der Férderzahlungen muss in der Abgrenzungsoption (wie auch in der Pau-
schaloption) dariiber hinaus beriicksichtigt werden, inwieweit sich der anzulegende Wert nach § 3
Nr. 3 EEG (AW.,) der EE-Anlagen zeitweise auf null verringert (insbesondere flr Zeitrdume mit
negativen Preisen nach § 51 EEG), damit die Marktpramie passgenau nur fir die forderfahige
Netzeinspeisung gezahlt wird, die in Zeiten mit einem anzulegenden Wert Uber null erfolgt
(,férderfahige Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten”). Dazu wird fur jede Viertelstunde des Abrech-
nungsjahres ermittelt, ob die Netzeinspeisung bei einem AW., von utber null erfolgt ist (Normal-
Forderung) oder der AW+, zwischenzeitig auf null reduziert war (Null-Férderung). Je nachdem, wie
grol3 der Anteil der Netzeinspeisung in Zeiten mit einem anzulegenden Wert tber null (AW>0-
Zeiten) im konkreten Fall insgesamt war, kann der Netzbetreiber fir diesen Normal-Forderungs-
Anteil die Marktpradmie auszahlen. Dadurch bleibt auch in der Abgrenzungsoption der vom Ge-
setzgeber bezweckte Anreiz erhalten, in Viertelstunden mit Null-Férderung (AW=0-Zeiten) die

Netzeinspeisung zu vermeiden.

Die Abgrenzungsoption kann ab dem Inkrafttreten dieser Festlegung alternativ zur Ausschliel3-
lichkeitsoption und zur Pauschaloption gewahlt werden (zu den Voraussetzungen vgl. insbes.
=>» Abschnitt 3).3

2.2 Schriftfarben zur Unterscheidung von Strommengen in der Abgrenzungsoption

Die Schriftfarbe einiger Textpassagen in dieser Anlage 1 verdeutlicht, auf welche Strommenge

sich die Aussage jeweils bezieht:

e Wenn es um die Direkteinspeisung von Strom aus der EE-Anlage ins Netz geht, ist die

Schriftfarbe grin.

e Wenn es um den Verbrauch von Strom aus der EE-Anlage im Stromspeicher und/oder
Ladepunkt oder um die anteilig forderfahige Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder
Ladepunkt (quasi die Einspeisung von ,zwischengespeicherten EE-Strom®) geht, ist die
Schriftfarbe gelb.

¢ Wenn es um den Verbrauch von Netzstrom im Stromspeicher und/oder Ladepunkt oder die
anteilig saldierungsfahige Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt (quasi

die ,Rlckspeisung® von ,zwischengespeichertem Netzstrom®) geht, ist die Schriftfarbe rot.

3 Bei der Einbindung von Stromspeichern, die auf Basis der Innovationsausschreibungsverordnung geférdert werden,
bleibt allein die Nutzung der AusschlieBlichkeitsoption mdéglich (vgl. = Voraussetzung 6 in Abschnitt 3). Die speziel-
len Vorgaben der InnAusV sehen ausschlieBlich die Férderung von Anlagenkombinationen mit reinen EE-Stromspei-
chern (nicht hingegen mit Misch-Stromspeichern oder Ladepunkten) vor.
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Sonst. Verbrauch
hinter der Ent-
nahmestelle

¥ W W %

Abb. 1: Schematische Darstellung der forderfahigen Netzeinspeisung direkt aus der EE-Anlage
(grun) und aus dem Stromspeicher (gelb) in Abgrenzung zur saldierungsfahigen Netzeinspeisung
(rot) am Beispiel der Fallkonstellation A1 ,Stromspeicher”. Die fett hervorgehobenen schwarzen
Pfeile beziehen sich auf Messungen, die fir die Bilanzierung der Netzeinspeisung und des Netz-
bezugs an der fur die Abgrenzungsoption relevanten Einspeisestelle und Entnahmestelle bendétigt

werden.*

Diese unterschiedlichen Stromfliisse sind in der obigen schematisch-vereinfachenden =» Abbil-
dung 1 als grine, gelbe und rote Pfeile dargestellt. Diese Darstellung ist vor allem dahingehend
vereinfachend, dass die farbigen Pfeile den Eindruck erwecken kénnen, es sei moglich, einzelne
Stromfllisse getrennt voneinander zu erfassen und nachzuverfolgen. Dies ist jedoch auch mit den
nachfolgenden Berechnungen nicht méglich, da sich samtliche Stromfllisse in den Leitungen und
auch im Stromspeicher und/oder Ladepunkt untrennbar miteinander vermischen. Die Zuordnung
und Abgrenzung erfolgt in der Abgrenzungsoption rein rechnerisch auf Basis von Anteilsbetrach-

tungen uber das gesamte Kalenderjahr.

Die schematische Darstellung mit den farbigen Pfeilen erfolgt in der obigen =>» Abbildung 1
exemplarisch anhand der Fallkonstellation A1 ,Stromspeicher®, lasst sich aber entsprechend auf
die anderen Fallkonstellationen tbertragen. Die Abbildung ist bewusst auf die Darstellung der

Netzeinspeisung (und der dafir relevanten Stromspeicherverbréauche) beschrénkt; die weiteren

4 Dieser Hinweis, dass sich fett hervorgehobene schwarze Pfeile neben den Zahlern auf Messungen beziehen, die fur
die Bilanzierung der Netzeinspeisung und des Netzbezugs an der fiir die Abgrenzungsoption relevanten Einspeise-
stelle und Entnahmestelle benétigt werden, gilt in gleicher Weise auch fiir alle nachfolgenden Abbildungen in dieser
Anlage 1. Er wird zur Vereinfachung der Darstellung zu den folgenden Abbildungen nicht jedes Mal wiederholt.
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Stromflisse zur Deckung der sonstigen Verbrauche hinter der Einspeise- bzw. Entnahmestelle

bleiben zur Vereinfachung der Darstellung unberiicksichtigt.

2.3 Struktur dieser Anlage 1 zur Abgrenzungsoption

Die vorangestellten Begriffsbestimmungen (= Abschnitt 1) gelten fur alle zur Abgrenzungsop-
tion festgelegten Regelungen. Die Ausfihrungen zum Regelungsgegenstand, zu den Schriftfar-
ben und zur Struktur dieser Anlage 1 erleichtern das Verstandnis und die Orientierung (= Ab-
schnitt 2). Die Voraussetzungen fir die Inanspruchnahme der Abgrenzungsoption (= Ab-
schnitt 3) und die messtechnischen Anforderungen (= Abschnitt 4) gelten fur alle Fallkonstel-

lationen.

Im Anschluss an diese generellen Regelungen wird anhand verschiedener Fallkonstellationen
mit einer einzelnen EE-Anlage (= Abschnitt 5), mit mehreren EE-Anlagen (= Abschnitt 6), mit
weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlagen (= Abschnitt 7) sowie mit separatem
Stromliefervertrag z.B. fur Warmepumpenverbrauche (=» Abschnitt 8) vorgegeben, wie die for-
derfahigen und die saldierungsfahigen Strommengen in diesen Fallen zu bestimmen und nachzu-
weisen sind. Je nach Fallkonstellation konnen zudem anteilig privilegierungsfahige Stromspei-
cherverluste zu bestimmen sein. Die Fallkonstellationen sind nicht abschlieRend, sondern greifen
exemplarisch gangige Konstellationen auf. Auf weitere Konstellationen lassen sich die dargestell-
ten Vorgehensweisen entsprechend Ubertragen.® Besonderheiten im Fall einer unterjahrigen In-

anspruchnahme der Abgrenzungsoption sind erganzend geregelt (= Abschnitt 8).

Die Darstellung zu den verschiedenen Fallkonstellationen folgt einem einheitlichen Aufbau:
¢ Fallkonstellation mit Schaubild

e Abkirzungen, Notationen und Formeln

e Bestimmung der saldierungsfahigen Netzeinspeisung (im Umfang des ,Netzstrom-“Anteils aus
dem Stromspeicher und/oder dem Ladepunkt) und ggf. Bestimmung von anteilig privilegie-

rungsfahigen Stromspeicherverlusten sowie

e Bestimmung der forderféahigen Netzeinspeisung (direkt aus der EE-Anlage und im Umfang des

EE-Strom-Anteils aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt).

Die Bestimmung der umlage- und forderrelevanten Strommengen erfolgt dabei anhand der vor-
gegebenen Formeln. Die Formeln zur Abgrenzungsoption in dieser Anlage 1 sind durchnumme-
riert. Den ebenfalls durchnummerierten Fallkonstellationen zur Abgrenzungsoption ein ,A“ voran-

gestellt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird in der Darstellung zu den spezielleren Fall-

5 Vvgl. = Abschnitt 4 zu den messtechnischen Anforderungen.
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konstellationen A5 bis A7 auf die Ausfihrungen zu den einfacheren Basisfallen Al bis A4 verwie-

sen und einer der Basisfalle zugrunde gelegt: Die zu den Basisfallen (Al bis A4) dargestellten

Abklrzungen, Notationen und Formeln gelten auch in den Sonderfallen (A5 bis A7), soweit dort

nicht abweichende oder ergénzende Vorgaben festgelegt werden.

3 Voraussetzungen fr die Inanspruchnahme der Abgrenzungsoption

Fur die Inanspruchnahme der Abgrenzungsoption missen insbesondere die folgenden Voraus-

setzungen erflillt sein:

1) AusschlieB3liche
Direktvermarktung:

2) Einheitliche Direktvermark-
tungs-Bilanzierung der
Netzeinspeisung:

3) Erfassung und Zuordnung
der gesamten Netzeinspei-
sung nach dieser Anlage 1:

Alle EE-Anlagen, Stromspeicher und Ladepunkte hinter der
Einspeisestelle dirfen ausschlief3lich der Veraul3erungsform
der Direktvermarktung zugeordnet sein. Mindestens eine der
EE-Anlagen muss der geforderten Direktvermarktung per
Marktpramie nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG zugeordnet sein (vgl.
8§19 Abs. 3b S. 1i.V.m. Abs. 3i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 EEG). Die
Zuordnung zur VerauRRerungsform der Einspeisevergutung (8
19 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EEG) ist ausgeschlossen; auch die un-
entgeltliche Abnahme des Stroms (z.B. aus Steckersolargera-
ten)® sowie die Inanspruchnahme eines Mieterstromzu-
schlags sind daher bei Inanspruchnahme der Abgren-
zungsoption ausgeschlossen. An der Einspeisestelle diirfen
keine Strommengen durch den Netzbetreiber kaufmannisch
abgenommen werden (vgl. § 20 S. 2 EEG)".

Die gesamte Netzeinspeisung an der Einspeisestelle muss fir
die Inanspruchnahme der Marktpramie nach der Abgren-
zungsoption in einem gesonderten Bilanzkreis oder Unterbi-
lanzkreis nach 8§ 20 S. 2 EEG bilanziert werden (in der Regel
ist dies ein Bilanzkreis des Direktvermarkters, der sich um die
Abnahme, Bilanzierung und Vermarktung des eingespeisten
Stroms kiimmert).

Die gesamte Netzeinspeisung an der Einspeisestelle muss
einheitlich nach Mal3gabe dieser Anlage 1 zur Abgrenzungs-
option erfasst und den Erzeugungsanlagen (einschlief3lich
Stromspeicher und Ladepunkte) hinter der Einspeisestelle an-
teilig zugeordnet werden. Die zuséatzliche Inanspruchnahme
der Pauschaloption oder der AusschlieRlichkeitsoption fir an
dieser Einspeisestelle bilanzierte Netzeinspeisung aus EE-

6 Es bleibt unbenommen, auch Steckersolargerate der geforderten Direktvermarktung per Marktpramie nach den all-
gemeinen Regelungen fiir Solaranlagen zuzuordnen. Ein Steckersolargerat beinhaltet stets eine Solaranlage (vgl.

§ 3 Nr. 43 EEG).

7 Dies schliet auch die kaufmannische Abnahme von Strom aus KWK-Anlagen durch Netzbetreiber an der Einspei-
sestelle aus (vgl. § 4 Abs. 2 und 3 KWKG).
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Anlagen, Stromspeichern oder Ladepunkten ist ausgeschlos-
sen (vgl. 8§ 19 Abs. 3 S. 3 EEG).

4) Erfassung und Zuordnung Der gesamte Netzbezug an der Entnahmestelle muss fir die
des gesamten Netzbezugs Inanspruchnahme von Umlageprivilegien nach § 21 Abs. 1
nach dieser Anlage 1: bis 4 EnFG auf Basis der Abgrenzungsoption einheitlich nach

Maf3gabe dieser Anlage 1 erfasst und zur Bestimmung von
privilegierungsrelevanten Verbrauchen (insbesondere in den
Stromspeichern und Ladepunkten) anteilig zugeordnet wer-
den. Die zusétzliche Inanspruchnahme der Umlageprivilegien
nach 8 21 Abs. 4a EnFG (auf Basis der Pauschaloption) ftr
an dieser Entnahmestelle bilanzierten Netzbezug ist ausge-
schlossen.

5) Marktpramien-Berechnung Die HOhe der Marktpramie ist im Fall der Abgrenzungsoption
anhand Jahresmarktwert: anhand des energietragerspezifischen Jahresmarktwerts zu
berechnen (vgl. Anlage 1 Nr. 2 S. 2 EEG). Bestandsanlagen,
deren Marktpramie bisher anhand von Monatsmarktwerten
berechnet wird, wechseln mit Inanspruchnahme der Abgren-

zungsoption zum Jahresmarktwert.

6) Keine InnAusV-geforderte  Hinter der Einspeisestelle darf keine Anlagenkombination mit
Anlagenkombination mit Stromspeicher nach § 2 Nr. 1 Buchstabe b InnAusV einge-
Stromspeicher: bunden sein, fur die auf Basis eines Zuschlags nach der Inno-

vationsausschreibungsverordnung Zahlungen in Anspruch
genommen werden (vgl. 8 8 Abs. 2, § 13 Abs. 4 InnAusV).

7) Neu-und Bestands- Die Abgrenzungsoption ist sowohl fir Neu- als auch fir Be-
anlagen: standsanlagen anwendbar (vgl. 8 100 Abs. 34 S. 2 und 3
EEG).
8) Zeitlicher Anwendungs- Die Abgrenzungsoption ist ab dem Wirksamwerden dieser
bereich: Festlegung anwendbar (vgl. § 100 Abs. 34 S. 1 EEG).

4 Messtechnische Anforderungen an die Bestimmung und den Nachweis von Strom-

mengen in der Abgrenzungsoption

Sowohl die Netzeinspeisung als auch der Netzbezug mussen in viertelstundengenauer Auflésung
durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen erfasst und bilanziert® werden (in der
Regel geschieht dies durch Zweirichtungszahler). Die weiteren Messeinrichtungen zur Bestim-
mung und zum Nachweis der saldierungsfahigen und der férderfahigen Netzeinspeisung sowie —

sofern relevant — der privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste mussen ebenfalls mess- und

8 Zur Voraussetzung der einheitlichen Bilanzierung der gesamten Netzeinspeisung an der Einspeisestelle in einem
gesonderten Bilanzkreis oder Unterbilanzkreis nach § 20 S. 2 EEG vgl. = Voraussetzung 2 in Abschnitt 3.
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eichrechtskonform sein und die erforderlichen Messwerte in viertelstundengenauer Auflésung be-

reitstellen.

Die Bestimmung und der Nachweis der jeweils relevanten Strommengen ist auf der Basis von
Messkonzepten zu gewahrleisten, die die in dieser Anlage 1 dargestellten Anforderungen erflillen
und die erforderlichen Messwerte fir die Bestimmung und den Nachweis nach den Vorgaben

dieser Anlage 1 zur Abgrenzungsoption bereitstellen.

Die dargestellten messtechnischen Anordnungen und die jeweils aufgezeigten Vorgehensweisen
beziehen sich auf exemplarische Fallkonstellationen. Sie lassen sich auf Varianten dieser Fall-
konstellationen entsprechend lbertragen, sofern gewéhrleistet bleibt, dass die nach dieser An-
lage 2 erforderlichen Messwerte nach den festgelegten Anforderungen erhoben und fir die Be-

stimmung und den Nachweis der férder- und umlagerelevanten Strommengen verwendet werden.

5 Abgrenzungsoption bei einer einzelnen EE-Anlage

Die folgenden Ausfiihrungen gelten fir die Fallkonstellationen Al bis A4 mit einer einzelnen EE-

Anlage hinter der Einspeisestelle.

Konstellationen mit mehreren Solaranlagen hinter der Einspeisestelle sind hingegen nicht von
diesen Basisfallen erfasst. Bei mehreren gleichartigen EE-Anlagen, lassen sich die relevanten
Strommengen nach =» Abschnitt 6 bestimmen. Im Fall der Kombination einer EE-Anlage mit einer
verschiedenartigen EE-Anlage oder mit einer anderen (z.B. fossilen) Erzeugungsanlage erfolgt
die Abgrenzung nach =» Abschnitt 7.

5.1 Basisfalle Al bis A4: Varianten einer einzelnen EE-Anlage mit Stromspeicher, mit La-

depunkt oder mit beidem
In den folgenden Abbildungen zu den Fallkonstellationen Al bis A4 ist jeweils nur
e ein Stromspeicher und/oder
e ein Ladepunkt eingezeichnet.

An der Stelle des jeweiligen Stromspeichers und/oder Ladepunktes kdnnen aber auch mehrere
Stromspeicher und/oder Ladepunkte in der jeweiligen Fallkonstellation eingebunden sein. Auch
andere steuerbare Verbrauchseinrichtungen (z.B. Warmepumpen) kénnen als Teil der sonstigen
Verbrduche eingebunden sein. Im Sonderfall eines separaten Stromliefervertrags z.B. zur De-
ckung der Warmepumpenverbrauche, sind Besonderheiten zu beachten (vgl. = Fallkonstella-
tion A7 in Abschnitt 8).

Unidirektional betriebene Ladepunkte, die ausschlie3lich zum Laden von Elektromobilen und

nicht zur Ruckspeisung von Strom aus Elektromobilen ins Haus oder ins Netz genutzt werden,
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sind wie gewdhnliche Verbrauchseinrichtungen hinter der Einspeise- bzw. Enthahmestelle zu be-
handeln. Die Ladeverbrauche sind in dem Fall schlicht Teil des sonstigen Verbrauchs hinter der
Einspeise- bzw. Entnahmestelle. Solche unidirektional betriebenen Ladepunkte sind keine férder-
oder umlageprivilegierungs-relevanten Ladepunkte im Sinne dieser Anlage; sie sind nach den ge-
setzlichen Vorgaben nicht mit Stromspeichern gleichgestellt (vgl. = Begriffsbestimmung ,Lade-
punkt“in Abschnitt 1). Sie erfordern daher keine gesonderte Abgrenzung von Strommengen fir

die Zwecke der Abgrenzungsoption.

5.1.1 Fallkonstellation A1: ,,Stromspeicher”

Die Fallkonstellation A1 umfasst Konstellationen mit

¢ einer EE-Anlage (in Abbildung 2 exemplarisch als Solaranlage dargestellt),
e Stromspeicher (ohne Ladepunkt) und

e sonstigen Verbrauchen hinter der Einspeise- bzw. Entnahmestelle.

Netz
Sonst. Verb h I -,/I
onst. Verbrauc "
hinter der Ent- Zahler %
nahmestelle Z1
Zahler
Z2 +
I

Abb. 2: Fallkonstellation Al ,Stromspeicher*

Wie in der obigen Abbildung 2 dargestellt, kann die Messung und Abgrenzung in dieser Fallkons-

tellation A1 mit zwei viertelstundengenauen Zweirichtungszéhlern (Z1 und Z2) erfolgen.

5.1.2 Fallkonstellation A2: ,,Ladepunkt®

Die Fallkonstellation A2 umfasst Konstellationen mit

¢ einer EE-Anlage (in Abbildung 3 exemplarisch als Solaranlage dargestellt),
e Ladepunkt (ohne Stromspeicher) und

¢ sonstigen Verbrauchen hinter der Einspeise- bzw. Entnahmestelle.
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Netz
Sonst. Verbrauch I 3“
onst. Verbrauc B
hinter der Ent- Zahler %
nahmestelle Z1
Zahler
Z2
(N2 |
O atals

Abb. 3: Fallkonstellation A2 ,,Ladepunkt*

Wie in der obigen Abbildung 3 dargestellt, kann die Messung und Abgrenzung in dieser Fallkons-
tellation A2 mit zwei viertelstundengenauen Zweirichtungszéhlern (Z1 und Z2) erfolgen.

5.1.3 Fallkonstellation A3: ,,Stromspeicher und Ladepunkt*

Die Fallkonstellation A3 umfasst Konstellationen mit

e einer EE-Anlage (in Abbildung 4 exemplarisch als Solaranlage dargestellt),
e Stromspeicher und Ladepunkt sowie

¢ sonstigen Verbrauchen vor Ort hinter der Einspeise- bzw. Entnahmestelle.

Netz
Sonst. Verbrauch I 3“
onst. Verbrauc B
hinter der Ent- Zahler ﬁ
nahmestelle Z1
Zahler
Z2
(N2 1
oo/ 120

Abb. 4: Fallkonstellation A3 ,Stromspeicher und Ladepunkt*
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Wie in der obigen Abbildung 4 dargestellt, kann die Messung und Abgrenzung in dieser Fallkons-

tellation A3 mit zwei viertelstundengenauen Zweirichtungszahlern (Z1 und Z2) erfolgen.

5.1.4 Fallkonstellation A4: ,,Stromspeicher und Ladepunkt mit gesonderter Messung fir

die Speicherverluste“

Die Fallkonstellation A4 umfasst die gleichen Konstellationen wie in der vorherigen Fallkonstella-
tion A3 mit dem Unterschied, dass ein zusatzlicher Zahler fur die gesonderte Messung der Ver-
brauchs- und der Erzeugungsmengen des Stromspeichers vorhanden ist. Damit werden in dieser
Fallkonstellation anteilig umlageprivilegierte Stromspeicherverluste ermittelt.

Netz
Sonst. Verbrauch I ‘,,l
onst. Verbrauc __
hinter der Ent- Zahler %
nahmestelle Z1
Zahler
Z2
(N ! [ zawer | |4
O—0" = Z3

Abb. 5: Fallkonstellation A4 ,,Stromspeicher und Ladepunkt mit gesonderter Messung fiir die Spei-

cherverluste”

Wie in der obigen Abbildung 5 dargestellt, kann die Messung und Abgrenzung in dieser Fallkons-

tellation A4 mit drei viertelstundengenauen Zweirichtungszéhlern (Z1, Z2 und Z3) erfolgen.

5.2 Abkirzungen, Notationen und Formeln zu den Basisféllen Al bis A4

5.2.1 Abkirzungen und Notationen (Basisfélle Al bis A4)

Die folgenden Abkirzungen und Notationen gelten fir die Bestimmung und den Nachweis der

relevanten Strommengen (soweit in der jeweiligen Fallkonstellation Al bis A4 relevant).

Z1NB., Viertelstundenwert des Netzbezugs (NB: Netzbezug)

Z1NE., Viertelstundenwert der Netzeinspeisung (NE: Netzein-
speisung)

Z2Vy, Viertelstundenwert des Verbrauchs im Stromspeicher

und/oder Ladepunkt (V: Verbrauch)



Z2Ey,

Z3Vy,
Z3Ey,
AWy,

Index Ya

Indexe Al bis A4

2
MIN [a ; b]
MAX [a; b]

WENN[a=b;c;d]
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Viertelstundenwert der Erzeugung im Stromspeicher
und/oder Ladepunkt (E: Erzeugung)

Viertelstundenwert des Verbrauchs im Stromspeicher
Viertelstundenwert der Erzeugung im Stromspeicher

Viertelstundenwert des anzulegenden Wertes der EE-
Anlage (AW: Anzulegender Wert)

Bezugnahme auf die einzelne Viertelstunde

Die Formel gilt in den jeweils genannten Fallkonstella-
tionen Al bis A4; Formeln ohne Index gelten fir alle
Fallkonstellationen in gleicher Weise.

Summierung Uber alle Viertelstunden eines Kalender-
jahres (J: Index flr Jahr)

MIN-Funktion — die Darstellung entspricht der Notation
in Tabellenkalkulationen und bedeutet ,kleinerer Wert
von a und b”

MAX-Funktion - die Darstellung entspricht der Notation
in Tabellenkalkulationen und bedeutet ,grofierer Wert
von a und b*

WENN-Funktion — die Darstellung entspricht der Nota-
tion in Tabellenkalkulationen und bedeutet ,wenn die Be-
dingung a = b erfillt ist, dann gilt ¢, ansonsten gilt d*

5.2.2 Formeln zur Bestimmung der saldierungsfahigen Netzeinspeisung (Basisfalle Al

bis A4)

Fur die Bestimmung und den Nachweis der saldierungsfahigen Netzeinspeisung gelten die fol-

genden Formeln.

Werte fir jede Viertelstunde:

(.'].)1/4 = MIN [ZlNB% ; ZZVl/A]

(2)% = MIN [ZINEy, ; Z2Ey]

Werte fur das Kalenderjahr:

(3)= ¥, ZINBy,

(4) = 3, 22V,

(6) =2, Z2Ex

Zeitgleicher Netzstromverbrauch im Stromspeicher
und/oder Ladepunkt

Zeitgleiche Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher
und/oder Ladepunkt

Netzbezug im Kalenderjahr — Netzbezug an der Entnah-
mestelle insgesamt

Verbrauch im Stromspeicher und/oder Ladepunkt im
Kalenderjahr

Erzeugung im Stromspeicher und/oder Ladepunkt im
Kalenderjahr



(6) =2, (1)x

(7) =25 (2w

(8) = MAX(5) - (4) ; O]

(9)=(4) +(8)
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Summe des zeitgleichen Netzstromverbrauchs im
Stromspeicher und/oder Ladepunkt im Kalenderjahr

Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung aus dem
Stromspeicher und/oder Ladepunkt im Kalenderjahr

Fremdtankstrom im Kalenderjahr — Mindestmenge an
,uberschielfender® Erzeugung im Stromspeicher
und/oder Ladepunkt aus ,mitgebrachter Energie: So-
weit die Erzeugung im Stromspeicher und/oder Lade-
punkt (5) die von Zahler Z2 erfassten Verbrauche im
Stromspeicher und/oder Ladepunkt von Strom aus dem
Netz und aus der EE-Anlage (4) ausnahmsweise Uber-
steigt, kann dieser UberschieRende Erzeugungsanteil
nur auf mitgebrachter Energie beruhen. In diesem Fall
ist der hier erfasste Wert gréf3er als null. Ein solcher Aus-
nahmefall kann eintreten, wenn ein Ladepunkt einge-
bunden ist (Fallkonstellationen A2, A3 und A4), weil
Elektromobile aufgrund von Ladeverbrauchen an ,frem-
den® Ladepunkten Energie ,mitbringen® konnen: Diese
mitgebrachten Energiemengen und die zugrundeliegen-
den Verbrauche an fremden Ladepunkten entsprechen
mindestens der ,Uberschieflenden® Erzeugung im
Stromspeicher und/oder Ladepunkt. Die MAX-Funktion
stellt sicher, dass kein Wert kleiner als Null in die Be-
rechnungen eingeht.

Gesamtverbrauch im Stromspeicher und/oder Lade-
punkt im Kalenderjahr — Verbrauch (4) unter Anrechnung
von etwaigem Fremdtankstrom (8)

Bestimmung der saldierungsfahigen Netzeinspeisung:

(10) = (6)/(9)

(11)=(10)+ (7)

Netzstromanteil im Kalenderjahr — Anteil des zeitglei-
chen Netzstromverbrauchs im Stromspeicher und/oder
Ladepunkt (6) im Verhaltnis zum Gesamtverbrauch im
Stromspeicher und/oder Ladepunkt (9)

Saldierungsfahige Netzeinspeisung im Kalenderjahr —
Saldierungsfahiger Anteil an der Summe der zeitglei-
chen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder
Ladepunkt (7), der dem Netzstromanteil (10) entspricht

5.2.3 Formeln zur Bestimmung der privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste (Basis-

falle A1 und A4)

Fur die Bestimmung und den Nachweis der anteilig privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste

in den beiden dafir relevanten Fallkonstellationen A1 und A4 gelten die folgenden Formeln.

Bestimmung der privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste in Fallkonstellation Al:

(12)a1=(4) - (5)

Verluste im Stromspeicher in der Fallkonstellation Al
im Kalenderjahr — Differenz zwischen dem Verbrauch im



(13)A1 = (10) ° (12)F1
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Stromspeicher (4) und der Erzeugung im Stromspei-
cher (5)

Privilegierungsfahige Stromspeicherverluste in der
Fallkonstellation Al im Kalenderjahr — Privilegierungs-
fahiger Anteil an den Verlusten im Stromspeicher (12)aa,
der dem Netzstromanteil (10) entspricht

Bestimmung der privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste in Fallkonstellation A4:

(14)/.\4 = ZJ Z3V1/4

(15)/.\4 = ZJ Z?)El/4

(12)as = (14)ps — (15)aa

(13)as = (10) * (12)na

Verbrauch im Stromspeicher (isoliert hinter Z3) in der
Fallkonstellation A4 im Kalenderjahr

Erzeugung im Stromspeicher (isoliert hinter Z3) in der
Fallkonstellation A4 im Kalenderjahr

Verluste im Stromspeicher in der Fallkonstellation A4
im Kalenderjahr — Differenz zwischen dem Verbrauch im
Stromspeicher (14)as und der Erzeugung im Stromspei-
cher (15)as

Privilegierungsfahige Stromspeicherverluste in der
Fallkonstellation A4 im Kalenderjahr — Privilegierungs-
fahiger Anteil an den Verlusten im Stromspeicher (12)aa4,
der dem Netzstromanteil (10) entspricht

5.2.4 Formeln zur Bestimmung des umlagebelasteten Netzbezugs (Basisfalle Al bis A4)

Fir die Bestimmung und den Nachweis des Netzbezugs (,Netzentnahme® i.S.d. EnFG), fur den

nach umlageverringernder Anrechnung der saldierungsfahigen Netzeinspeisung sowie (in den

Fallkonstellationen A1l und A4) der privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste nach 8§ 21 EnFG

weiterhin die Umlagen (in voller H6he) zu zahlen sind (verbleibender ,umlagebelasteter Netzbe-

zug*), gelten je nach Fallkonstellation die folgenden Formeln.

Bestimmung des umlagebelasteten Netzbezugs in Fallkonstellation A1l:

(16)a1 = MAX [(3) = (11) — (13)az1; O]

Umlagebelasteter Netzbezug in Fallkonstellation A1
im Kalenderjahr nach Saldierung und Anrechnung der
privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste — Gesam-
ter Netzbezug an der Entnahmestelle (3) abziiglich der
saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11) und der privi-
legierungsfahigen Stromspeicherverluste (13)a1

Bestimmung des umlagebelasteten Netzbezugs in Fallkonstellationen A2 und A3:

(16)a2.43 = MAX [(3) — (11) ; O]

Umlagebelasteter Netzbezug in den Fallkonstellatio-
nen A2 und A3 im Kalenderjahr nach Saldierung — Ge-
samter Netzbezug an der Entnahmestelle (3) abziiglich
der saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11). Die MAX-
Funktion stellt sicher, dass kein Wert kleiner als Null in
die Berechnungen eingeht.
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Bestimmung des umlagebelasteten Netzbezugs in Fallkonstellation A4:

(16)a4 = MAX [(3) — (11) — (13)as ; O]

Umlagebelasteter Netzbezug in Fallkonstellation A4
im Kalenderjahr nach Saldierung und Anrechnung der
privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste — Gesam-
ter Netzbezug an der Entnahmestelle (3) abziiglich der
saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11) und der privi-
legierungsfahigen Stromspeicherverluste (13)as. Die
MAX-Funktion stellt sicher, dass kein Wert kleiner als
Null in die Berechnungen eingeht.

5.2.5 Formeln zur Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung (Basisfalle Al bis A4)

Fir die Bestimmung und den Nachweis der forderfahigen Netzeinspeisung gelten die folgenden

Formeln.

Werte flr jede Viertelstunde:

(17)% = 22V1/4 - (:l.)l/4

(18)1/4 = ZlNEl/4 — (2)1/4

(19)v, = WENN [AW:, > 0; 1 ; 0]

(20)1/4 = (19)1/4 ° (18)1/4

(21)1/[, = (19)% 2 (2)%

Werte fur das Kalenderjahr:

(22) = ¥, (20).

Zeitgleicher Verbrauch von Strom aus der EE-An-
lage im Stromspeicher und/oder Ladepunkt — viertel-
stundlicher Gesamtverbrauch im Stromspeicher und/
oder Ladepunkt (Z2V.,) abziglich des Anteils, der als
zeitgleicher Netzstromverbrauch (1), durch den Bezug
von Strom aus dem Netz gedeckt ist

Zeitgleiche Netzeinspeisung direkt aus der EE-An-
lage — viertelstindliche Gesamteinspeisung ins Netz
(Z1NE.,) abzlglich des Anteils, der als zeitgleiche Netz-
einspeisung (2)». aus dem Stromspeicher und/oder La-
depunkt ins Netz eingespeist wird

AW>0-Zeiten — Bewertung nach der Héhe des viertel-
stindlichen anzulegenden Wertes (AW.,): Die Formel
gibt 1 aus, wenn der AW., in der jeweiligen Viertelstunde
gréRer null ist, und null, wenn der AW., null betragt.

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten direkt
aus der EE-Anlage — Netzeinspeisung aus der EE-An-
lage (18). wird in AW>0-Zeiten (19).. vollstindig ange-
rechnet, in AW=0-Zeiten hingegen mit null bewertet

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt — Netzein-
speisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt
(2)v. wird in AW>0-Zeiten (19)., vollstandig angerechnet,
in AW=0-Zeiten hingegen mit null bewertet

Forderfahige Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten direkt
aus der EE-Anlage im Kalenderjahr — Summe der zeit-
gleichen Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten aus der EE-
Anlage (20).
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(23) =2, (17) Summe des zeitgleichen Verbrauchs von Strom aus
der EE-Anlage im Stromspeicher und/oder Ladepunkt
im Kalenderjahr

(24)=3,(21)w Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in AW>0-
Zeiten aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt im
Kalenderjahr

(25) =(23)/1(9) EE-Stromanteil im Kalenderjahr — Anteil des zeitglei-
chen Verbrauchs von Strom aus der EE-Anlage (23) im
Verhaltnis zum Gesamtverbrauch (9) im Stromspeicher
und/oder Ladepunkt

(26) = (25) = (24) Forderfahige Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt im Kalen-
derjahr — forderfahiger Anteil an der Summe der zeitglei-
chen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder
Ladepunkt (24), der dem EE-Stromanteil (25) entspricht

Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung:

(27) = (22) + (26) Forderfahige Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten im Ka-
lenderjahr — Summe aus der forderfahigen Netzeinspei-
sung direkt aus der EE-Anlage (22) und der forderfahi-
gen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder
Ladepunkt (26)

5.3 Bestimmung der Umlageprivilegien in den Basisféllen Al bis A4

5.3.1 Bestimmung der saldierungsféhigen Netzeinspeisung und der privilegierungsfahi-
gen Stromspeicherverluste in der Fallkonstellation Al ,,Stromspeicher

Die folgenden Ausfiihrungen zur Fallkonstellation Al ,Stromspeicher” basieren auf der Darstel-
lung in = Abschnitt 5.1.1 mit =» Abbildung 2 sowie den Abkiirzungen, Notationen und Formeln
aus =» Abschnitt 5.2.

In der Fallkonstellation A1 eines Stromspeichers, der (,bidirektional®) auch Strom aus dem Netz
bei der Einspeicherung verbraucht und Strom aus dem Stromspeicher auch ins Netz einspeist,
ergibt sich die saldierungsfahige Netzeinspeisung eines Kalenderjahrs unter Berticksichtigung der
Vorgaben nach § 21 Abs. 1 und 4 EnFG aus der Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung des
im Stromspeicher erzeugten Stroms im Kalenderjahr. Diese zeitgleiche Netzeinspeisung aus dem
Stromspeicher ist nach 8 21 Abs. 1 Satz 2 EnFG in dem Verhaltnis saldierungsféahig, in dem die
Gesamtverbrauche bei der Einspeicherung im Stromspeicher durch zeitgleiche umlagepflichtige
Netzstromverbrduche und nicht durch den Verbrauch umlagefreier Strommengen (z.B. aus der

EE-Anlage hinter der Einspeisestelle) gedeckt werden (Netzstromanteil).

Die Bestimmung und der Nachweis der saldierungsfahigen Netzeinspeisung eines Kalenderjahres

erfolgt nach der in = Abschnitt 5.2.2 genannten Formel:
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(11) =(10) = (7) Saldierungsféahige Netzeinspeisung im Kalenderjahr —
Saldierungsfahiger Anteil an der Summe der zeitglei-
chen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder
Ladepunkt (7), der dem Netzstromanteil (10) entspricht.

In der Fallkonstellation A1 kann zusétzlich das Umlageprivileg fir Stromspeicherverluste nach
§ 21 Abs. 2 EnFG in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme dieses Umlageprivilegs
ist auf denselben Netzstromanteil begrenzt, der auch bei der Bestimmung der saldierungsfahigen
Netzeinspeisung zu verwenden ist (vgl. 8 21 Abs. 2 Satz 2i.V.m. Abs. 1 S. 2 EnFG). Die Bestim-
mung und der Nachweis des Anteils der Stromspeicherverluste, der unter Berlicksichtigung des

Netzstromanteils privilegierungsfahig ist, erfolgt nach der in = Abschnitt 5.2.3 genannten Formel:

(13)a1=(10) * (12)a1 Privilegierungsfahige Stromspeicherverluste in der
Fallkonstellation Al im Kalenderjahr — Privilegierungs-
fahiger Anteil an den Verlusten im Stromspeicher (12)a1,
der dem Netzstromanteil (10) entspricht.

Die auf den Netzbezug an der Entnahmestelle (= ,Netzentnahme®i.S.d. EnFG) zu zahlenden Um-
lagen verringern sich zum einen im Umfang der saldierungsfahigen Netzeinspeisung und zum
anderen im Umfang der anteilig privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste auf null. Als voll-
umlagebelasteter Netzbezug verbleiben unter Anrechnung dieser beiden Umlageprivilegien nach
der in =» Abschnitt 5.2.4 genannten Formel:

(16)a1 = MAX [(3) — (11) — (13)a1; Q] Umlagebelasteter Netzbezug in Fallkonstellation A1
im Kalenderjahr nach Saldierung und Anrechnung der
privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste — Gesam-
ter Netzbezug an der Entnahmestelle (3) abziiglich der
saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11) und der privi-
legierungsfahigen Stromspeicherverluste (13)a1.

5.3.2 Bestimmung der saldierungsfahigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A2

»Ladepunkt

Die folgenden Ausfuhrungen zur Fallkonstellation A2 ,Ladepunkt® basieren auf der Darstellung in
=> Abschnitt 5.1.2 mit =» Abbildung 3 sowie den Abkirzungen, Notationen und Formeln aus
=> Abschnitt 5.2.

In der Fallkonstellation A2 eines Ladepunktes, der (,bidirektional“) auch Strom aus dem Netz beim
Laden verbraucht und auch Strom aus dem Ladepunkt® ins Netz einspeist, ergibt sich die saldie-

rungsfahige Netzeinspeisung eines Kalenderjahrs unter Beriicksichtigung der ndheren Vorgaben

° Der in den angeschlossenen Elektromobilen erzeugte und zeitgleich Gber den Ladepunkt riickgespeiste Strom wird
dem Ladepunkt als Stromerzeugung zugerechnet (vgl. § 21 Abs. 3 Nr. 3 EnFG, § 19 Abs. 3 S. 5 Nr. 3 EEG): Es
handelt sich daher um ,,Strom aus dem Ladepunkt®.
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nach § 21 Abs. 1, 3 und 4 EnFG aus der Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung des im Lade-
punkt erzeugten Stroms im Kalenderjahr. Diese zeitgleiche Netzeinspeisung aus dem Ladepunkt
ist nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EnFG in dem Verhédltnis saldierungsfahig, in dem die Gesamtverbrau-
che des Ladepunkts (beim Laden der Elektromobile) durch zeitgleiche umlagepflichtige Netz-
stromverbrauche und nicht durch den Verbrauch umlagefreier Strommengen (z.B. aus der EE-

Anlage hinter der Einspeisestelle) gedeckt werden (Netzstromanteil).

Im Hinblick auf die Formeln zur Bestimmung und zum Nachweis der saldierungsfahigen Netzein-

speisung (11) ergeben sich keine Unterschiede zur Fallkonstellation Al (,Stromspeicher®).

Die Inanspruchnahme des Umlageprivilegs fur Stromspeicherverluste nach 8 21 Abs. 2 EnFG
kommt im Fall von Ladepunkten generell nicht in Betracht (vgl. § 21 Abs. 3 EnFG), so dass in
dieser Fallkonstellation A2 ,Ladepunkt‘ keine anteilig privilegierungsfahigen Stromspeicherver-

luste zu bestimmen und nachzuweisen sind.

Als voll-umlagepflichtiger Netzbezug verbleiben unter Anrechnung der Umlagesaldierung nach
der in =» Abschnitt 5.2.4 genannten Formel:

(16)az.a3 = MAX [(3) — (11) ; O] Umlagebelasteter Netzbezug in den Fallkonstellatio-
nen A2 und A3 im Kalenderjahr nach Saldierung — Ge-
samter Netzbezug an der Entnahmestelle (3) abzuglich
der saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11). Die MAX-
Funktion stellt sicher, dass kein Wert kleiner als Null in
die Berechnungen eingeht.

5.3.3 Bestimmung der saldierungsféahigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A3

»Stromspeicher und Ladepunkt

Die folgenden Ausfiihrungen zur Fallkonstellation A3 ,Stromspeicher und Ladepunkt® basieren auf
der Darstellung in = Abschnitt 5.1.3 mit = Abbildung 4 sowie den Abkirzungen, Notationen und
Formeln aus =» Abschnitt 5.2.

In der Fallkonstellation A3 eines Stromspeichers und eines Ladepunktes, die (,bidirektional“) auch
Strombezug aus dem Netz beim Einspeichern bzw. Laden verbrauchen und Strom aus dem
Stromspeicher und/oder Ladepunkt ins Netz einspeisen, ergeben sich keine Unterschiede zur vor-
herigen Fallkonstellation A2 (,Ladepunkt‘) im Hinblick auf die Formeln zur Bestimmung und zum
Nachweis der saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11) und des verbleibenden umlagebelasteten
Netzbezugs (16)a2.a3 (vgl. = vorhergehender Abschnitt 5.3.3).

Wie in der Fallkonstellation A2 werden auch in der Fallkonstellation A3 keine privilegierungsféhi-
gen Stromspeicherverluste bestimmt. Dieses Umlageprivileg kommt fiir den Ladepunkt ohnehin

nicht in Betracht (8 21 Abs. 3 EnFG). Fir den Stromspeicher lassen die erforderlichen Werte in
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dieser einfach gehaltenen Konstellation mit den beiden Zahlern nicht abgrenzen. In der Fallkons-
tellation A4 ist dies aufgrund des zusatzlichen Zahlers Z3 moglich (vgl. =» folgender Ab-
schnitt 5.3.4).

5.3.4 Bestimmung der saldierungsfahigen Netzeinspeisung und der privilegierungsfahi-
gen Stromspeicherverluste in der Fallkonstellation A4 ,,Stromspeicher und Lade-

punkt mit gesonderter Messung fur die Speicherverluste®

Die folgenden Ausfuhrungen zur Fallkonstellation A4 ,Stromspeicher und Ladepunkt mit geson-
derter Messung fir die Speicherverluste® basieren auf der Darstellung in = Abschnitt 5.1.4 mit
=>» Abbildung 5 sowie den Abkiirzungen, Notationen und Formeln aus =» Abschnitt 5.2.

Im der Fallkonstellation A4 eines Stromspeichers und eines Ladepunktes, die (,bidirektional®)
auch Strom aus dem Netz beim Einspeichern bzw. Laden verbrauchen und auch Strom aus dem
Stromspeicher und/oder Ladepunkt ins Netz einspeisen, ergeben sich im Hinblick auf die Formeln
zur Bestimmung und zum Nachweis der saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11) keine Unter-
schiede zur vorhergehenden Fallkonstellation A3 (,Stromspeicher und Ladepunkt®) mit zwei Zah-
lern (vgl. = vorhergehender Abschnitt 5.3.3).

Aufgrund des dritten Z&ahlers Z3 ist es in dieser Fallkonstellation A4 jedoch mdglich, zuséatzlich
das Umlageprivileg fir anteilig privilegierungsfahige Stromspeicherverluste nach § 21 Abs. 2
EnFG in Anspruch zu nehmen. Die Inanspruchnahme dieses Umlageprivilegs ist auf denselben
Netzstromanteil begrenzt, der auch bei der Bestimmung der saldierungsféhigen Netzeinspeisung
zu verwenden ist (vgl. 8 21 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 S. 2 EnFG). Die Bestimmung und der
Nachweis der anteilig privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste erfolgen nach der in = Ab-
schnitt 5.2.3 genannten Formel:

(13)as = (10) * (12)as Privilegierungsfahige Stromspeicherverluste in der
Fallkonstellation A4 im Kalenderjahr — Privilegierungs-
fahiger Anteil an den Verlusten im Stromspeicher (12)aa4,
der dem Netzstromanteil (10) entspricht.

Als voll-umlagepflichtiger Netzbezug verbleibt nach der Umlagesaldierung und unter Anrechnung

der privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste:

(16)aa = MAX [(3) — (11) — (13)as ; 0] Umlagebelasteter Netzbezug in Fallkonstellation A4
im Kalenderjahr nach Saldierung und Anrechnung der
privilegierungsfahigen Stromspeicherverluste — Gesam-
ter Netzbezug an der Entnahmestelle (3) abziglich der
saldierungsfahigen Netzeinspeisung (11) und der privi-
legierungsfahigen Stromspeicherverluste (13)as. Die
MAX-Funktion stellt sicher, dass kein Wert kleiner als
Null in die Berechnungen eingeht.
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5.4 Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung in den Basisfallen Al bis A4

Die folgenden Ausfuhrungen zu den Fallkonstellationen Al bis A4 (mit einer einzelnen EE-An-
lage) basieren auf den Darstellungen im =» Abschnitt 5.1 mit den =» Abbildungen 2 bis 5 sowie

den Abkilrzungen, Notationen und Formeln aus = Abschnitt 5.2.

Fur die Abrechnung der zu zahlenden Marktpramie kommt es letztlich auf die forderfahige Netz-
einspeisung an, die in ZeitrAumen ins Netz eingespeist wird, in denen der anzulegende Wert Uber
null liegt und nicht (insbesondere aufgrund negativer Preise nach § 51 oder § 51b EEG) auf null
verringert ist. Die Bestimmung und der Nachweis dieser insgesamt foérderfahigen Netzeinspei-
sung in AW>0-Zeiten eines Kalenderjahres erfolgt in den Fallkonstellationen Al bis A4 mit einer
einzelnen EE-Anlage einheitlich fur die an der Einspeisestelle ins Netz eingespeiste Strommenge

nach der oben im = Abschnitt 5.2.5 genannten Formel:

(27) = (22) + (26) Forderfahige Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten im Ka-
lenderjahr — Summe aus der forderfahigen Netzeinspei-
sung direkt aus der EE-Anlage (22) und der forderfahi-
gen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder
Ladepunkt (26).

Die Netzeinspeisung, die auf Basis der Abgrenzungsoption forderfahig ist, besteht zum einen aus
der direkten Netzeinspeisung aus der EE-Anlage, fur die der Anspruch auf Zahlung der Marktpra-
mie nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG geltend gemacht werden kann, und zum anderen aus der Netz-
einspeisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt, fur die anteilig im Hinblick auf ,zwi-
schengespeicherte” Strommengen aus der EE-Anlage der Anspruch auf Zahlung der Marktpramie
nach § 19 Abs. 3b i.V.m. Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 1 EEG geltend gemacht werden kann. Fir die
Bestimmung der zu leistenden Marktpramie bedarf es in diesen Fallkonstellationen keiner Unter-
scheidung zwischen der direkten Netzeinspeisung aus der EE-Anlage und der anteilig forderfahi-
gen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt, da der Anspruch auf Zahlung
der Marktpramie pro eingespeister Kilowattstunde fur die gesamte forderfahige Netzeinspeisung
in AW>0-Zeiten gleich hoch ist: Fir die anteilig forderfahige Netzeinspeisung aus dem Stromspei-
cher und/oder Ladepunkt besteht der Marktpramien-Anspruch in derselben Hohe wie bei direkter
Netzeinspeisung aus der EE-Anlage (8 19 Abs. 3 S. 2 Halbsatz 1 EEG).

Die AW>0-Zeiten der einzelnen EE-Anlage werden in den oben dargestellten Formeln mit be-
ricksichtigt, so dass die Marktpramie anhand dieser forderféahigen Netzeinspeisung in AW>0-Zei-

ten abgerechnet werden kann.




-27 -

6 Abgrenzungsoption bei mehreren gleichartigen EE-Anlagen

Die folgenden Ausfuhrungen gelten fir Fallkonstellationen mit mehreren gleichartigen EE-An-
lagen, die Uber eine gemeinsame Messung nach § 24 Abs. 3 (i.V.m. 8 19 Abs. 3 S. 2 Halbsatz 2)

EEG abgerechnet werden.

In Fallkonstellationen mit mehreren (gleichartigen) EE-Anlagen reichen die Vorgaben und Formeln
zu den Basisféllen Al bis A4, die nur Konstellationen mit einer einzelnen EE-Anlage umfassen,
nicht aus, um die férderféahige Netzeinspeisung zu bestimmen. Denn im Fall von mehreren EE-
Anlagen ist die anteilige forderfahige Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten in Bezug auf die jeweilige
EE-Anlage unter Bertcksichtigung ihrer jeweiligen AW>0-Zeiten zu bestimmen, um die Marktpra-

mie nach dem fir sie jeweils geltenden anzulegenden Wert abzurechnen.

Die Vorgehensweise fir die Bestimmung und den Nachweis dieser férderfahigen Netzeinspeisung
in AW>0-Zeiten in Bezug auf die jeweiligen EE-Anlagen wird anhand der folgenden Fallkonstel-

lation A4 exemplarisch dargestellt. Die dargestellte Konstellation ist exemplarisch:

¢ zum einen hinsichtlich der Art und Anzahl der gleichartigen EE-Anlagen (im Sonderfall A4 zwei

Solaranlagen) und

¢ zum anderen hinsichtlich der Kombination an Stromspeichern und/oder Ladepunkten (im Son-

derfall A4 allein mit einem Stromspeicher wie im Basisfall Al ,Stromspeicher®).

Die Vorgehensweise lasst sich sowohl auf Konstellationen mit anderen ,gleichartigen“ EE-Anla-
gen (z.B. mehrere Windenergieanlagen), mit einer anderen Anzahl an gleichartigen EE-Anlagen
als auch mit einer anderen Kombination an Stromspeichern und/oder Ladepunkten (vgl. die wei-

teren Basisfélle A2 bis A4) Ubertragen.

6.1 Fallkonstellation A5: Mehrere gleichartige EE-Anlagen in Abwandlung zum Basis-

fall A1 ,,Stromspeicher
Die Fallkonstellation A5 umfasst eine Konstellation mit
e einer EE-Anlage ,,a“ (exemplarisch als Solaranlage dargestellt),
e einer EE-Anlage ,,b“ (gleichartig zu EE-Anlage ,a“ ebenfalls als Solaranlage dargestellt),
e einem Stromspeicher ohne Ladepunkt (insoweit wie im Basisfall A1) sowie

e sonstigen Verbrauchen hinter der Einspeise- bzw. Entnahmestelle.
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Abb. 6: Fallkonstellation A5 — Abgrenzungsoption mit mehreren gleichartigen EE-Anlagen (hier:
Solaranlagen a und b) in Kombination mit einem Stromspeicher (Abwandlung zum Basisfall Al

~Stromspeicher®)

Der wesentliche Unterschied zum jeweils abgewandelten Basisfall (hier: Abwandlung zum Basis-
fall A1 ,Stromspeicher®) besteht in dieser Fallkonstellation A5 darin, dass mehrere (gleichartige)
EE-Anlagen hinter derselben Einspeisestelle eingebunden sind (hier: zwei Solaranlagen). Zu den
gleichartigen EE-Anlagen kdnnen auch ungeforderte EE-Anlagen in der sonstigen Direktvermark-
tung gehoren, solange zumindest eine der gleichartigen EE-Anlagen der geforderten Direktver-
marktung mit Marktpramie zugeordnet ist (vgl. = Voraussetzung 1 in Abschnitt 3).

Die Einbindung mehrerer EE-Anlagen bringt zwar gegenliber dem jeweils abgewandelten Basis-
fall (hier: gegenlber Basisfall A1 ,Stromspeicher”) keine Besonderheiten bei der Bestimmung der
umlageprivilegierungsfahigen Strommengen mit sich (= Abschnitt 6.3), aber durchaus bei der
Bestimmung der forderfahigen Strommengen (= Abschnitt 6.4). Denn bei mehreren (gleicharti-
gen) EE-Anlagen missen die anteilig foérderfahigen Netzeinspeise-Mengen je EE-Anlage be-
stimmt werden, um diese Strommengen nach dem jeweiligen anzulegenden Wert der verschiede-
nen EE-Anlagen abzurechnen und dabei die — gegebenenfalls unterschiedlichen — AW>0-Zeiten

zu bertcksichtigen.

Wie die obige = Abbildung 6 verdeutlicht, kann die Messung und Abgrenzung in der Fallkonstel-
lation A5 mit gleichartigen EE-Anlagen ebenfalls (wie im abgewandelten Basisfall A1) mit zwei

viertelstundengenauen Zweirichtungszahlern (Z1 und Z2) erfolgen.
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6.2 Abkirzungen, Notationen und Formeln zur Fallkonstellation A5

6.2.1 Erganzende Abkilrzungen und Notationen (Fallkonstellation A5)

Fur die Bestimmung und den Nachweis der forderfahigen Netzeinspeisung gelten in der Fallkons-
tellation A5 erganzend zu den in = Abschnitt 5.2 zu den Basisfallen Al bis A4 genannten Abkdr-

zungen und Notationen die folgenden:

a Kennzeichnung der EE-Anlage a (im Sonderfall A5 die
Solaranlage a) — Formeln und Werte, die sich auf ,EE-
Anlage a“ beziehen

b Kennzeichnung der EE-Anlage b (im Sonderfall A5 die
Solaranlage b) — Formeln und Werte, die sich auf ,EE-
Anlage b“ beziehen

Painst Installierte Leistung der EE-Anlage a (i.S.v. 8§24
Abs. 3 S. 2 Halbsatz 2 EEG) in kW (P: ,Power” = Leis-
tung); im Fall einer Windenergieanlage an Land ist fur
Painst der Referenzertrag bzw. der Standardertrag zu ver-
wenden (i.S.v. § 24 Abs. 3 S. 2 Halbsatz 1 EEG)

Pbinst Installierte Leistung der EE-Anlage b (i.S.v. §24
Abs. 3 S. 2 Halbsatz 2 EEG) in kW; im Fall einer Wind-
energieanlage an Land ist fur Pbins: der Referenzertrag
bzw. der Standardertrag zu verwenden (i.S.v. §24
Abs. 3 S. 2 Halbsatz 1 EEG)

ZF Zuordnungs-Faktor — Faktor, nach dem die Netzein-
speisung nach § 24 Abs. 3 S. 2 (i.Vv.m. 8 19 Abs. 3 S. 2
Halbsatz 2) EEG der jeweiligen EE-Anlage im Verhaltnis
der installierten Leistungen der gleichartigen EE-Anla-
gen anteilig zuzuordnen ist (ZF: Zuordnungs-Faktor).

6.2.2 Ergénzende Formeln zur Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung (Fallkons-

tellation Ab)

Fur die Bestimmung und den Nachweis der férderfahigen Netzeinspeisung gelten in der Fallkons-
tellation A5 ergadnzend zu den oben in =» Abschnitt 5.2 zu den Basisfallen Al bis A4 genannten

Formeln die folgenden.

Die oben genannten Formeln, die sich sprachlich jeweils auf eine einzelne ,EE-Anlage” beziehen,
beziehen sich in der hier relevanten Fallkonstellation A5 mit mehreren gleichartigen, nach 8§ 24
Abs. 3 (i.V.m. 8 19 Abs. 3 S. 2 Halbsatz 2) EEG Uber eine gemeinsame Messung abgerechneten
EE-Anlagen auf die Summe dieser gleichartigen EE-Anlagen. In den folgenden ergénzenden For-
meln werden fur die Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung die oben in =» Abschnitt 5.2

genannten Formeln (2)., (9), (17).. und (18)y, mit verwendet. Die Formeln (17)., und (18), sind
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hier in der Fallkonstellation A5 mit den gemeinsamen Messwerten von beiden gleichartigen EE-

Anlagen (hier: Solaranlagen a und b) zu verwenden.

Um die Formeln mdglichst einheitlich zu formulieren und die entsprechende Anwendung auf an-

dere Varianten einer Fallkonstellationen mit mehreren gleichartigen EE-Anlagen (z.B. in Abwand-

lung zu den Ubrigen Basisféallen A2 bis A4) zu erleichtern, beziehen sich auch die folgenden er-

ganzenden Formeln sprachlich auf den ,Stromspeicher und/oder Ladepunkt”, auch wenn in der

konkreten Fallkonstellation A5 (in Abwandlung zum Basisfall A1) nur ein Stromspeicher (und kein
Ladepunkt) dargestellt ist (vgl. obige =» Abbildung 6).

Ermittlung der Zuordnungsfaktoren in der Fallkonstellation A5:

(ZFa) = Painst / (Painst + Pbinst)

(ZFb) = Pbinst / (Painst + Pbinst)

Zuordnungs-Faktor der EE-Anlage a gemal der ge-
wichteten Zuordnung nach § 24 Abs. 3 S. 2 EEG

Zuordnungs-Faktor der EE-Anlage b gemal der ge-
wichteten Zuordnung nach § 24 Abs. 3 S. 2 EEG

Werte fir jede Viertelstunde in der Fallkonstellation A5:

(17a),, = (17).. * (ZFa)

(170)y. = (17).. » (ZFDb)

(18a)y, = (18)y, * (ZFa)

(18b)y. = (18)y, * (ZFb)

(19a),, = WENN [AWay, >0 ;1 ; 0]

(19b)y, = WENN [AWbs, > 0; 1 ; 0]

(20a). = (19a)y, * (18a)w,

(20b)y, = (19b)y, * (18b)s,

Zeitgleicher Verbrauch von Strom aus der EE-An-
lage a im Stromspeicher und/oder Ladepunkt

Zeitgleicher Verbrauch von Strom aus der EE-An-
lage b im Stromspeicher und/oder Ladepunkt

Zeitgleiche Netzeinspeisung direkt aus der EE-An-
lage a

Zeitgleiche Netzeinspeisung direkt aus der EE-An-
lage b

AWa>0-Zeiten — Bewertung nach der Hohe des viertel-
stindlichen anzulegenden Wertes der EE-Anlage a
(AWay,): Die Formel gibt 1 aus, wenn der AWa., in der
jeweiligen Viertelstunde gréRer null ist, und null, wenn
der AWay, null betragt.

AWb>0-Zeiten — Bewertung nach der Hohe des viertel-
stindlichen anzulegenden Wertes der EE-Anlage b
(AWDb): Die Formel gibt 1 aus, wenn der AWa., in der
jeweiligen Viertelstunde gréRer null ist, und null, wenn
der AWay, null betragt.

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten direkt
aus der EE-Anlage a — die Netzeinspeisung aus der
EE-Anlage a (18a),. wird in AWa>0-Zeiten (19a). voll-
standig angerechnet, in AWa=0-Zeiten hingegen mit null
bewertet

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten direkt
aus der EE-Anlage b — die Netzeinspeisung aus der



(21a)y, = (198). * ()

(21b)y, = (19b) * (2)x
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EE-Anlage b (18b).. wird in AWb>0-Zeiten (19b), voll-
standig angerechnet, in AWb=0-Zeiten hingegen mit null
bewertet

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt — die Netz-
einspeisung aus dem Stromspeicher und/oder Lade-
punkt (2)v. wird in AWa>0-Zeiten (19a), vollstdndig an-
gerechnet, in AWa=0-Zeiten hingegen mit null bewertet

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt — die Netz-
einspeisung aus dem Stromspeicher und/oder Lade-
punkt (2),. wird in AWb>0-Zeiten (19b).. vollstandig an-
gerechnet, in AWb=0-Zeiten hingegen mit null bewertet

Werte fur das Kalenderjahr in der Fallkonstellation A5:

(22a) = ¥, (20a)y

(22b) = ¥, (20Db)..

(232) =2, (17a)x

(23b) = ¥, (17b)s.

(24a) = 3 ; (21a)v

(24b) = 3, (21b)y,

(25a) = (232) / (9)

(25b) = (23b) / (9)

Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten di-
rekt aus der EE-Anlage a im Kalenderjahr — Summe
der zeitgleichen Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten aus
der EE-Anlage a

Forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten di-
rekt aus der EE-Anlage b im Kalenderjahr — Summe
der zeitgleichen Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten aus
der EE-Anlage b

Summe des zeitgleichen Verbrauchs von Strom aus
der EE-Anlage a im Stromspeicher und/oder Ladepunkt
im Kalenderjahr

Summe des zeitgleichen Verbrauchs von Strom aus
der EE-Anlage b im Stromspeicher und/oder Ladepunkt
im Kalenderjahr

Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in AWa>0-
Zeiten aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt im
Kalenderjahr

Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in AWb>0-
Zeiten aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt im
Kalenderjahr

EEa-Stromanteil im Kalenderjahr — Anteil des zeitglei-
chen Verbrauchs von Strom aus der EE-Anlage a (23a)
im Verhaltnis zum Gesamtverbrauch (9) im Stromspei-
cher und/oder Ladepunkt

EEb-Stromanteil im Kalenderjahr — Anteil des zeitglei-
chen Verbrauchs von Strom aus der EE-Anlage b (23b)
im Verhaltnis zum Gesamtverbrauch (9) im Stromspei-
cher und/oder Ladepunkt
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(26a) = (25a) « (24a) Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt in Bezug
auf EE-Anlage a im Kalenderjahr — foérderfahiger Anteil
an der Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in
AWa>0-Zeiten aus dem Stromspeicher und/oder Lade-
punkt (24a), der dem EEa-Stromanteil (25a) entspricht

(26b) = (25b) « (24b) Forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten aus
dem_ Stromspeicher _und/oder Ladepunkt in Bezug
auf EE-Anlage b im Kalenderjahr — férderfahiger Anteil
an der Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in
AWDb>0-Zeiten aus dem Stromspeicher und/oder Lade-
punkt (24b), der dem EEb-Stromanteil (25b) entspricht

Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A5:

(27a) = (22a) + (26a) Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten in
Bezug auf EE-Anlage a im Kalenderjahr — Summe aus
der forderfahigen Netzeinspeisung direkt aus der EE-An-
lage a (22a) und der forderfahigen Netzeinspeisung aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt in Bezug auf

EE-Anlage a (26a)

(27b) = (22b) + (26h) Forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten in
Bezuq auf EE-Anlage b im Kalenderjahr — Summe aus
der forderfahigen Netzeinspeisung direkt aus der EE-An-
lage b (22b) und der forderfahigen Netzeinspeisung aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt in Bezug auf

EE-Anlage b (26b)

6.3 Bestimmung der Umlageprivilegien in der Fallkonstellation A5

Die Bestimmung und der Nachweis der saldierungsfahigen Netzeinspeisung, der privilegierungs-
fahigen Stromspeicherverluste (soweit relevant) und des — daraus resultierenden — umlagebelas-
teten Netzbezugs fir das jeweilige Kalenderjahr erfolgt in Fallkonstellationen mit mehreren gleich-
artigen EE-Anlagen in gleicher Weise wie in dem jeweiligen Basisfall, der der Abwandlung zu-
grunde liegt (vgl. =& Abschnitte 5.2 und 5.3). In der vorliegenden Fallkonstellation A5 erfolgt die
Bestimmung und der Nachweis der fur die Umlageprivilegierung relevanten Strommengen dem-

entsprechend nach = Abschnitt 5.3.1 wie im Basisfall A1, der dieser Abwandlung zugrunde liegt.

6.4 Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A5

Fur die Bestimmung und den Nachweis der forderfahigen Netzeinspeisung sind in der Fallkons-
tellation A5 mit mehreren gleichartigen EE-Anlagen folgende Besonderheiten gegeniber dem fur
die Basisfallen Al bis A4 aufgezeigten Vorgehen (vgl. insbesondere =» Abschnitt 5.4) zu beach-
ten. Abweichend von der dort aufgefiihrten Formel (27) erfolgt die Bestimmung und der Nachweis
der forderfahigen Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten im Kalenderjahr hier — gemaf den folgenden
Formeln (27a) und (27b) — nicht als Gesamtsumme, sondern anteilig in Bezug auf die jeweilige
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EE-Anlage (Solaranlage a und b) unter Bertcksichtigung ihrer jeweiligen AW>0-Zeiten (AWa>0-
Zeiten und AWb>0-Zeiten).

Die anteilig forderféahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten in Bezug auf EE-Anlage a ergibt

sich in der Fallkonstellation A5 aus der in =» Abschnitt 6.2.2 genannten Formel (27a):

(27a) = (22a) + (26a) Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten in
Bezuqg auf EE-Anlage a im Kalenderjahr — Summe aus
der forderfahigen Netzeinspeisung direkt aus der EE-An-
lage a (22a) und der forderfahigen Netzeinspeisung aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt in Bezug auf

EE-Anlage a (26a)
Die anteilig forderféahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten in Bezug auf EE-Anlage b ergibt

sich dementsprechend aus der Formel (27b):

(27b) = (22b) + (26Db) Forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten in
Bezug auf EE-Anlage b im Kalenderjahr — Summe aus
der forderfahigen Netzeinspeisung direkt aus der EE-An-
lage b (22b) und der forderfahigen Netzeinspeisung aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt in Bezug auf

EE-Anlage b (26b)

Die Vorgaben nach § 24 Abs. 3 EEG zur anteiligen leistungsgewichteten Zuordnung der Gber

eine gemeinsame Messeinrichtung erfassten Netzeinspeisung zu den einzelnen gleichartigen EE-
Anlagen gelten fur die gesamte auf Basis der Abgrenzungsoption anteilig férderfahige Netzein-
speisung: Hinsichtlich der Netzeinspeisung direkt aus den Solaranlagen gelten sie unmittelbar und
hinsichtlich der Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt entsprechend (8 24
Abs. 3i.V.m. 8§ 19 Abs. 3 S. 2 Halbsatz 2 EEG). Diese gesetzlich vorgegebene anteilige Zuord-
nung wird in den zugrunde liegenden Formeln Uber den Zuordnungsfaktor (ZF) der jeweiligen
gleichartigen EE-Anlage (hier: Solaranlage a und b) bertcksichtigt (vgl. = Formeln ZFa und ZFb
aus Abschnitt 6.2.2).

Die (ggf. unterschiedlichen) AW>0-Zeiten werden bei der Bestimmung der forderfahigen Netz-
einspeisung in AW>0-Zeiten durch die getrennte Ermittlung der in Bezug auf die jeweilige EE-
Anlage (hier: Solaranlage a und b) forderfahigen Netzeinspeisung nach ihren jeweiligen AWa>0-
Zeiten und AWb>0-Zeiten bertcksichtigt. Die MarktprAmienzahlungen kénnen somit anhand der
anteiligen forderfahigen Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten in Bezug auf die jeweilige EE-Anlage

nach ihrem jeweiligen anzulegenden Wert abgerechnet werden.

Variante zur vereinfachten Bestimmung der forderféahigen Netzeinspeisung: Im Fall jederzeit
Ubereinstimmender AW>0-Zeiten der beiden gleichartigen EE-Anlagen kann die Bestimmung
der forderfahigen Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten noch weiter vereinfacht werden, indem deren

Bestimmung fur beide EE-Anlagen gemeinsam durchgefuhrt wird und die Zuordnungsfaktoren
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erst auf die Gesamtsumme angewendet werden. Diese Vorgehensweise wird in = Anlage 2 im

Abschnitt 6.4.2 anhand des Sonderfalls P3 dargestellt und ist hier entsprechend Ubertragbar.

In Konstellationen, in denen (neben mindestens einer marktpramien-geférderten EE-Anlage) un-
geforderte EE-Anlagen in der sonstigen Direktvermarktung eingebunden sind, wird die anteilige
forderfahige Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten in Bezug auf die jeweilige ungeférderte EE-An-
lage in gleicher Weise wie bei den marktpramien-geforderten EE-Anlagen nach Formeln (27a)
und (27b) bestimmt. Auf diese anteilige Netzeinspeisung wird bei der Abrechnung mangels eines
Forderanspruches nach 8 19 EEG keine Marktpramie gezahlt.

7 Abgrenzungsoption bei weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlagen

Die folgenden Ausfiihrungen gelten fiir Fallkonstellationen, in denen nicht nur eine einzelne EE-
Anlage oder mehrere gleichartige EE-Anlagen (mit Stromspeicher und/oder Ladepunkt) hinter der
Einspeise- bzw. Enthahmestelle eingebunden sind, sondern zusatzlich weitere verschiedenar-

tige Erzeugungsanlagen.

Bei der Einbindung weiterer verschiedenartiger Erzeugungsanlagen reichen die in den vorherigen
=> Abschnitten 5 und 6 aufgezeigten Vorgaben und Formeln nicht aus, um die forderfahige Netz-
einspeisung zu bestimmen. Denn im Fall von weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlagen ist
abzugrenzen, in welchem Umfang die Netzeinspeisung anteilig in Bezug auf die einzelne EE-
Anlage (oder die mehreren gleichartigen EE-Anlagen) erfolgt und in welchem Umfang sie anteilig
in Bezug auf die weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlagen erfolgt. Bei diesen weiteren
verschiedenartigen Erzeugungsanlagen kann es sich entweder um Erzeugungsanlagen ohne An-
spruch auf Férderzahlungen nach § 19 EEG oder auch um verschiedenartige weitere EE-Anlagen

handeln.

Die Vorgehensweise fiur die Bestimmung und den Nachweis der férderfahigen Netzeinspeisung
in AW>0-Zeiten in Bezug auf die jeweiligen EE-Anlagen wird anhand der folgenden Fallkonstel-

lation A6 exemplarisch dargestellt. Die dargestellte Konstellation ist exemplarisch:

e zum einen hinsichtlich der Kombination zwischen der einzelnen EE-Anlage (oder mehreren
gleichartigen EE-Anlagen) und der weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlage (in der Fall-
konstellation A6: eine marktpramien-geforderte Solaranlage in Kombination mit einer marktpré-

mien-geforderten Windenergieanlage) und

¢ zum anderen hinsichtlich der Kombination an Stromspeichern und/oder Ladepunkten (in der

Fallkonstellation A6: ein Stromspeicher ohne Ladepunkt wie im Basisfall A1 ,Stromspeicher®).

Diese Vorgehensweise lasst sich auf Kombinationen mit anderen ,weiteren verschiedenartigen

Erzeugungsanlagen®(zusatzlich zur geférderten EE-Anlage) tbertragen, z.B. auf die Kombination
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mit einer nicht nach dem EEG forderfahigen Erzeugungsanlage (z.B. einer KWK-Anlage oder ei-
ner anderen fossilen Erzeugungsanlage)® oder auf die Kombination mit einer verschiedenartigen
ungefoérderten EE-Anlage in der sonstigen Direktvermarktung. Ebenso ist die Ubertragung auf
Konstellationen mit einer anderen Kombination an Stromspeichern und/oder Ladepunkten (vgl.
die weiteren Basisfalle A2 bis A4) moglich. Im Fall von mehreren weiteren, verschiedenartigen
Erzeugungsanlagen (zusatzlich zur EE-Anlage) lasst sich die Vorgehensweise entsprechend er-

weitern.

7.1 Fallkonstellation A6: EE-Anlage mit einer weiteren, verschiedenartigen Erzeugungs-
anlage am Beispiel einer Solar- und einer Windanlage in Abwandlung zum Basis-

fall A1 ,,Stromspeicher*
Die Fallkonstellation A6 umfasst eine Konstellation mit

e einer separat gemessenen EE-Anlage a (exemplarisch eine marktpramien-geférderte Solar-

anlage),

e einer weiteren verschiedenartigen EE-Anlage b ohne separate Messung (exemplarisch eine

marktpramien-geférderte Windenergieanlage),

¢ einem Stromspeicher ohne Ladepunkt (insoweit wie im Basisfall A1) sowie

¢ sonstigen Verbrauchen hinter der Einspeise- bzw. Entnahmestelle.

10 Handelt es sich bei der weiteren (nicht nach dem EEG forderfahigen) Erzeugungsanlage um eine KWK-Anlage, ist
bei der Bestimmung einer nach dem KWKG férderfahigen Strommenge zu beachten, dass KWKG-Forderzahlungen
(z.B. Zuschlagszahlungen) fiir die (anteilige) Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt mit Be-
zug auf die KWK-Anlage (entsprechend des gelben Pfeils in = Abbildung 1) nicht in Betracht kommen. Die Sonder-
regelung des § 19 Abs. 3 Satz 2 EEG bezieht sich allein auf Férderzahlungen nach dem EEG und hat im KWKG
keine Entsprechung.



-36 -

Netz
Sonst. Verbrauch T V'
onst. Verbrauc .
hinter der Ent- Zahler
nahmestelle Z1 a
t11 | Zahler
z4 b
Zahler
Z2 +
[

Abb. 7: Fallkonstellation A6 — EE-Anlage mit weiterer, verschiedenartiger Erzeugungsanlage am
Beispiel einer Solar- und einer Windanlage in Kombination mit einem Stromspeicher (Abwandlung

zum Basisfall Al ,,Stromspeicher®)

Wie die obige Abbildung 7 verdeutlicht, kann die Messung und Abgrenzung in dieser Fallkonstel-
lation A6 mit zwei viertelstundengenauen Zweirichtungszahlern (Z1 und Z2) sowie einem viertel-
stundengenauen Einrichtungszahler (Z4) erfolgen. Gegentber Fallkonstellation A5 mit mehreren
gleichartigen EE-Anlagen (vgl. = Abbildung 6 im Abschnitt 6.1) wird im Fall von mehreren ver-

schiedenartigen EE-Anlage also ein zusatzlicher (Einrichtungs-) Zahler bendtigt.

Obwohl insgesamt nur drei Zahler bendétigt werden, erhalt der Einrichtungszahler zur Erfassung
der Solarerzeugung hier die Zahlernummer (Z4), um Doppel-Bezeichnungen zu vermeiden: Die
Zahlernummer (Z3) wird bereits in der Fallkonstellation A4 ,Stromspeicher und Ladepunkt mit ge-

sonderter Messung fur die Speicherverluste“ verwendet (vgl. = Abbildung 5 im Abschnitt 5.1.4).
7.2 Abkirzungen, Notationen und Formeln zur Fallkonstellation A6

7.2.1 Ergénzende Abkirzungen und Notationen (Fallkonstellation A6)

Fur die Bestimmung und den Nachweis der forderfahigen Netzeinspeisung gelten in der Fallkons-
tellation A6 ergdnzend zu den in = Abschnitt 5.2 zu den Basisfallen Al bis A4 genannten Abkur-

zungen und Notationen die folgenden:

a Kennzeichnung der EE-Anlage a (im Sonderfall A6 die
Solaranlage a) — Formeln und Werte, die sich auf EE-
Anlage a beziehen

b Kennzeichnung der EE-Anlage b (im Sonderfall A6 die
Windenergieanlage b) — Formeln und Werte, die sich auf
EE-Anlage b beziehen
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7.2.2 Ergénzende Formeln zur Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung (Fallkons-
tellation A6)

Fur die Bestimmung und den Nachweis der férderfahigen Netzeinspeisung gelten erganzend zu
den oben in = Abschnitt 5.2 zu den Basisféllen Al bis A4 genannten Formeln die folgenden. In

diesen erganzenden Formeln werden die oben genannten Formeln (2), und (9) mit verwendet.

Um die Formeln mdglichst einheitlich zu formulieren und die entsprechende Anwendung auf an-
dere Varianten einer Fallkonstellation mit weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlagen (z.B.
in Abwandlung zu den Ubrigen Basisfallen A2 bis A4) zu erleichtern, beziehen sich auch die fol-
genden erganzenden Formeln sprachlich auf den ,Stromspeicher und/oder Ladepunkt®, auch
wenn in der konkreten Fallkonstellation A6 (in Abwandlung zum Basisfall A1) nur ein Stromspei-
cher (und kein Ladepunkt) dargestellt ist (vgl. obige = Abbildung 7).

Werte fir jede Viertelstunde in der Fallkonstellation A6:

(17a)y. = MIN [Z2Vy, — (1)v, ; ZAEy)] Zeitgleicher Verbrauch von (Solar-) Strom aus der
separat gemessenen EE-Anlage a im Stromspeicher
und/oder Ladepunkt — vorrangig zum (Wind-) Strom aus
EE-Anlage b

(17b)y, = Z2Vy, — (1), — (L7a)w Zeitgleicher Verbrauch von (Wind-) Strom aus der
nicht separat gemessenen EE-Anlage b im Strom-
speicher und/oder Ladepunkt — nachrangig zum (Solar-)
Strom aus EE-Anlage a

(18a)y. = MIN [ZINEy, — (2)v. ; ZAEy,— (17a)y] Zeitgleiche Netzeinspeisung von (Solar-)
Strom direkt aus der EE-Anlage a — vorrangig
zum (Wind-) Strom aus EE-Anlage b

(18b)y, = ZINEy, — (2)v. — (18a)-. Zeitgleiche Netzeinspeisung von (Wind-) Strom di-
rekt aus der EE-Anlage b - nachrangig zum (So-
lar-) Strom aus EE-Anlage a

(19a), = WENN [AWay, > 0; 1 ; 0] AWa>0-Zeiten — Bewertung nach der Hohe des viertel-
stindlichen anzulegenden Wertes der (Solar-) Anlage a
(AWay,): Die Formel gibt 1 aus, wenn der AWav, der EE-
Anlage a in der jeweiligen Viertelstunde grof3er null ist,
und null, wenn der AWa., null betragt.

(19b)y, = WENN [AWb., > 0; 1; 0] AWb>0-Zeiten — Bewertung nach der Héhe des viertel-
stindlichen anzulegenden Wertes der (Windenergie-)
Anlage b (AWb.,): Die Formel gibt 1 aus, wenn der
AWhb., der EE-Anlage b in der jeweiligen Viertelstunde
groer null ist, und null, wenn der AWb., null betragt.

(20a). = (19a)y, * (18a)+, Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten von
(Solar-) Strom direkt aus der EE-Anlage a — Netzein-
speisung aus der EE-Anlage a (18a),, wird in AWa>0-
Zeiten (19a)y, vollstandig angerechnet, in AWa=0-Zeiten
hingegen mit null bewertet



(20b)y, = (19b)y, * (18b)s,

(21a)y, = (192). * ()

(21b)y. = (19b)y, * (2)w.
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Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten von
(Wind-) Strom direkt aus der EE-Anlage b — Netzein-
speisung aus der EE-Anlage b (18b).. wird in AWb>0-
Zeiten (19b)., vollstandig angerechnet, in AWb=0-Zeiten
hingegen mit null bewertet

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWa->0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt — Netzein-
speisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt
(2)v. wird in AWa>0-Zeiten (19a), vollstandig angerech-
net, in AWa=0-Zeiten hingegen mit null bewertet

Zeitgleiche Netzeinspeisung in AWb->0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt — Netzein-
speisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt
(2)v. wird in AWb>0-Zeiten (19b)., vollstandig angerech-
net, in AWb=0-Zeiten hingegen mit null bewertet

Werte fur das Kalenderjahr in der Fallkonstellation A6:

(22a) = 3, (20a)y.

(22b) = ¥, (20b)s,

(23a) = ¥, (17a)..

(23b) = 5, (17b)y.

(24a) = ¥, (21a)y

(24b) = ¥, (21b)y,

(25a) = (232) / (9)

(25b) = (23b) / (9)

Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten von
(Solar-) Strom direkt aus der EE-Anlage a im Kalen-
derjahr — Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in
AWa>0-Zeiten aus der EE-Anlage a

Forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten von
(Wind-) Strom direkt aus der EE-Anlage b im Kalen-
derjahr — Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in
AWb>0-Zeiten aus der EE-Anlage b

Summe des zeitgleichen Verbrauchs von (Solar-)
Strom aus der EE-Anlage a im Stromspeicher und/oder
Ladepunkt im Kalenderjahr

Summe des zeitgleichen Verbrauchs von (Wind-)
Strom aus der EE-Anlageb im Stromspeicher
und/oder Ladepunkt im Kalenderjahr

Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in AWa-
>0-Zeiten aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt
im Kalenderjahr

Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung in AWb-
>0-Zeiten aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt
im Kalenderjahr

EEa-(Solar-)Stromanteil im Kalenderjahr — Anteil des
zeitgleichen Verbrauchs von (Solar-) Strom aus der EE-
Anlage a (23a) im Verhaltnis zum Gesamtverbrauch (9)
im Stromspeicher und/oder Ladepunkt

EEb-(Wind-)Stromanteil im Kalenderjahr — Anteil des
zeitgleichen Verbrauchs von (Wind-) Strom aus der EE-
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Anlage b (23b) im Verhaltnis zum Gesamtverbrauch (9)
im Stromspeicher und/oder Ladepunkt

(26a) = (25a) « (24a) Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt in Bezug
auf (Solar-) Anlage a im Kalenderjahr — forderfahiger
Anteil an der Summe der zeitgleichen Netzeinspeisung
aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt (24a), der
dem EEa-(Solar-)Stromanteil (25a) entspricht

(26b) = (25b) « (24b) Forderféahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten aus
dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt in Bezug
auf (Windenergie-) Anlage b im Kalenderjahr — férder-
fahiger Anteil an der Summe der zeitgleichen Netzein-
speisung aus dem Stromspeicher und/oder Ladepunkt
(24b), der dem EEb-(Wind-)Stromanteil (25b) entspricht

Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation AG6:

(27a) = (22a) + (26a) Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten in
Bezug auf (Solar-) Anlage a im Kalenderjahr — Summe
aus der forderfahigen Netzeinspeisung von (Solar-)
Strom direkt aus der EE-Anlage a (22a) und der forder-
fahigen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher
und/oder Ladepunkt in Bezug auf EE-Anlage a (26a)

(27b) = (22b) + (26h) Forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten in
Bezug auf (Windenergie-) Anlage b im Kalenderjahr —
Summe aus der forderfahigen Netzeinspeisung von
(Wind-) Strom direkt aus der EE-Anlage b (22b) und der
forderfahigen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher
und/oder Ladepunkt in Bezug auf EE-Anlage b (26b)

7.3 Bestimmung der Umlageprivilegien in der Fallkonstellation A6

Die Bestimmung und der Nachweis der saldierungsfahigen Netzeinspeisung, der privilegierungs-
fahigen Stromspeicherverluste (soweit relevant) und des — daraus resultierenden — umlagebelas-
teten Netzbezugs fir das jeweilige Kalenderjahr erfolgt in Fallkonstellationen mit weiteren ver-
schiedenartigen Erzeugungsanlagen in gleicher Weise wie in dem jeweiligen Basisfall, der der
Abwandlung zugrunde liegt (vgl. = Abschnitte 5.2 und 5.3). In der vorliegenden Fallkonstellation
A6 erfolgt die Bestimmung und der Nachweis der fur die Umlageprivilegierung relevanten Strom-
mengen dementsprechend nach =» Abschnitt 5.3.1 wie im Basisfall Al, der dieser Abwandlung

zugrunde liegt.

7.4 Bestimmung der forderfahigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A6

Fur die Bestimmung und den Nachweis der forderfahigen Netzeinspeisung sind in der Fallkons-
tellation A6 mit weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlagen folgende Besonderheiten gegen-
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Uber dem fir die Basisfallen Al bis A4 aufgezeigten Vorgehen (vgl. insbesondere = Ab-
schnitt 5.4) zu beachten. Abweichend von der dort aufgefiihrten Formel (27) erfolgt die Bestim-
mung und der Nachweis der férderfahigen Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten im Kalenderjahr hier
— gemalf den folgenden Formeln (27a) und (27b) — nicht als Gesamtsumme, sondern anteilig in
Bezug auf die jeweilige EE-Anlage (Solaranlage a und Windenergieanlage b) unter Berticksich-
tigung ihrer jeweiligen AW>0-Zeiten (AWa>0-Zeiten und AWb>0-Zeiten).

Die anteilig forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten in Bezug auf (Solar-) Anlage a

ergibt sich in der Fallkonstellation A6 aus der in =» Abschnitt 7.2.2 genannten Formel (27a):

(27a) = (22a) + (26a) Forderfahige Netzeinspeisung in AWa>0-Zeiten in
Bezug auf (Solar-) Anlage a im Kalenderjahr — Summe
aus der forderfahigen Netzeinspeisung von (Solar-)
Strom direkt aus der EE-Anlage a (22a) und der forder-
fahigen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher
und/oder Ladepunkt in Bezug auf EE-Anlage a (26a).

Die anteilig forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten in Bezug auf (Windenergie-) An-

lage b ergibt sich dementsprechend aus der Formel (27b):

(27b) = (22b) + (26h) Forderfahige Netzeinspeisung in AWb>0-Zeiten in
Bezug auf (Windenergie-) Anlage b im Kalenderjahr —
Summe aus der forderfahigen Netzeinspeisung von
(Wind-) Strom direkt aus der EE-Anlage b (22b) und der
forderfahigen Netzeinspeisung aus dem Stromspeicher
und/oder Ladepunkt in Bezug auf EE-Anlage b (26b).

Die beiden forderfahigen Netzeinspeisungen in AW>0-Zeiten in Bezug auf die jeweilige EE-An-
lage (hier: Solaranlage a und Windkraftanlage b) umfassen zum einen die jeweilige direkte Netz-
einspeisung aus der EE-Anlage a und b und zum anderen die Netzeinspeisung aus dem Strom-
speicher und/oder Ladepunkt im Hinblick auf die jeweils ,zwischengespeicherte” Strommenge aus
der EE-Anlage a und b.

Die (ggf. unterschiedlichen) AW>0-Zeiten werden bei der Bestimmung der forderfahigen Netz-
einspeisung in AW>0-Zeiten durch die getrennte Ermittlung der in Bezug auf die jeweilige EE-
Anlage (hier: Solaranlage a und Windkraftanlage b) forderfahigen Netzeinspeisung nach ihren
jeweiligen AWa>0-Zeiten und AWb>0-Zeiten beriicksichtigt. Die Marktpramienzahlungen kénnen
somit anhand der anteiligen forderfahigen Netzeinspeisung in AW>0-Zeiten in Bezug auf die je-

weilige EE-Anlage nach ihrem jeweiligen anzulegenden Wert abgerechnet werden.

Die Strommengen aus der separat gemessen Erzeugungsanlage (in der Fallkonstellation AB:
die Uber den Zahler Z4 separat erfasste Solarstrom-Erzeugung der EE-Anlage a) werden bei der
Bestimmung der zeitgleichen Verbrauche im Stromspeicher und/oder Ladepunkt sowie der zeit-
gleichen Netzeinspeisung jeweils vorrangig gegeniiber den Strommengen aus der nicht sepa-

rat gemessenen Erzeugungsanlage (in der Fallkonstellation A6: die Windstrom-Erzeugung der
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EE-Anlage b) zugeordnet (vgl. = Formeln (17a)., und (17b).. sowie (18a).. und (18b)..). Durch die
Entscheidung, welche Erzeugungsanlage separat gemessen wird, kann der Anlagenbetreiber be-
einflussen, welche der beiden Erzeugungsanlagen vorrangig gegeniber der anderen bei der ge-

nannten Zuordnung zur Einspeicherung und zur Netzeinspeisung bericksichtigt wird.

Stromspeicher und/oder Ladepunkte sind dieser Vorrangigkeits-Entscheidung des Anlagenbetrei-
bers entzogen, da sie absoluten Vorrang gegentiber allen anderen Erzeugungsanlagen hinter der
Einspeise- bzw. Entnahmestelle haben (in der Fallkonstellation A6: gegentiber der Solaranlage a
und der Windenergieanlage b). Dieser Zuordnungsvorrang von Stromspeichern und/oder La-
depunkten ist als gesetzlich gewillkiirte Vorrang-Regelung im Rahmen der Umlageprivilegierung
vorgegeben und bildet eine zentrale Grundlage fur die Zuordnungsmechaniken dieser Festlegung

insgesamt:

e Soweit zeitgleich (= in derselben Viertelstunde)!! einerseits Strom aus dem Netz bezogen wird
und andererseits Strom im Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) verbraucht wird, gilt vorrangig
der Netzstrom (und insoweit nicht der Strom aus einer der Erzeugungsanlagen hinter der Ein-
speisestelle) als in dem Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) verbraucht (vgl. § 21 Abs. 4 S. 3
EnFG und = Formel (1)..).

e Soweit zeitgleich (= in derselben Viertelstunde) einerseits Strom ins Netz eingespeist wird und
andererseits Strom im Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) erzeugt wird, gilt vorrangig der im
Stromspeicher (und/oder Ladepunkt) erzeugte Strom (und insoweit nicht der Strom aus einer
der anderen Erzeugungsanlagen hinter der Einspeisestelle) als ins Netz eingespeist (vgl. § 21
Abs. 4 S. 4 EnFG und = Formel (2)v,).

8 Abgrenzungsoption bei zusatzlichem separatem Stromliefervertrag z.B. fur Warme-

pumpen-Verbrauche

8.1 Fallkonstellation A7: Abgrenzungsoption mit separater Stromlieferung fur Warme-

pumpe

Die Fallkonstellation A7 umfasst eine Konstellation mit

einer EE-Anlage (exemplarisch eine Solaranlage),

einem Stromspeicher und einem Ladepunkt (insoweit wie im Basisfall A3),

einer Warmepumpe, deren Verbrauche tber einen zusatzlichen separaten Stromlieferver-

trag gedeckt werden (Belieferung Uber eine eigene Enthahmestelle), sowie mit

11 vgl. = Begriffsbestimmung zur ,Zeitgleichheit“ in Abschnitt 1.
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e sonstigen Verbrauchen, die Uber den gewdhnlichen Stromliefervertrag gedeckt werden (Be-

lieferung Uber die sonstige Entnahmestelle).

Netz

[

Zahler
ZW

Sonst. Verbrauch Zshler x

hinter der Ent-
nahmestelle Z1

¥ W W §

Zahler

AR 1 ¥

—

Abb. 8: Fallkonstellation A7: Abgrenzungsoption mit separater Stromlieferung fir die Warmepum-
pen-Verbrauche Uber eine eigene Enthahmestelle, gemessen Uber den zusatzlichen Zahler (ZW:
Zahler Warmepumpe). Die fett hervorgehobenen schwarzen Pfeile beziehen sich auf Messungen,
die fir die Bilanzierung der Netzeinspeisung und des Netzbezugs an der fir die Abgrenzungsop-

tion relevanten Einspeisestelle und Entnahmestelle benétigt werden.

Der wesentliche Unterschied dieser spezielleren Fallkonstellation A7 im Vergleich zum Basisfall
A3 besteht darin, dass ein Verbrauchsgerat eingebunden ist (hier: eine Warmepumpe), dessen
Netzstromverbrauche getrennt von den sonstigen Verbrauchen Uber einen eigenen Stromliefer-
vertrag gedeckt werden. Hintergrund fir den Abschluss eines solchen separaten Stromlieferver-
trags fur die Netzstromverbrduche in der elektrischen Warmepumpe kann beispielsweise sein,
dass der Stromlieferant einen preisgunstigen Sondertarif fir Warmepumpenstrom anbietet und
fur diesen Netzbezug Uber einen eigenen Zahlpunkt!? das Warmepumpen-Umlageprivileg nach
§ 22 EnFG in Anspruch nimmt.

12 Damit der Stromlieferant als Netznutzer das Umlageprivileg fur den zeitgleich aus dem Netz bezogenen Warmepum-
penverbrauch nach § 22 EnFG in Anspruch nehmen kann, muss der ,eigene Zdhilpunkt®, an dem der Netzbezug fur
den Verbrauch in der elektrisch betriebenen Wéarmepumpe separat erfasst wird, ,mit dem Netz verbunden* sein und
insofern auch eine eigene Entnahmestelle bilden (vgl. & Abbildung 8).
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Die messtechnische Anordnung der dargestellten Fallkonstellation A7 (vgl. obige = Abbildung 8)
ermdglicht es, vorrangig den Strom aus der Solaranlage und aus dem Stromspeicher und/oder
Ladepunkt sowie nachrangig-erganzend den separat gelieferten Netzbezug zur Deckung der War-
mepumpen-Verbrauche zu nutzen. Die sonstigen Netzstromverbrauche werden weiterhin Gber die
gewdhnliche Entnahmestelle bezogen und Uber den Stromliefervertrag des Prosumers fir die

sonstigen Verbrauche abgerechnet.

Wie in der obigen =» Abbildung 8 dargestellt, kann die Messung und Abgrenzung fur die Bestim-
mung der forderfahigen und der saldierungsféhigen Netzeinspeisung im Sonderfall der Fallkons-
tellation A7 mit zwei viertelstundengenauen Zweirichtungszahlern (ZW und Z2) sowie mit einem

viertelstundengenauen Einrichtungszéahler (Z1) erfolgen.

Dabei ist zu beachten, dass es in diesem Sonderfall A7 zwei Entnahmestellen gibt, an denen
der jeweilige Netzbezug in viertelstundengenauer Auflosung durch mess- und eichrechtskonforme
Messeinrichtungen erfasst und (in dem jeweiligen Entnahme-Bilanzkreis) bilanziert werden mus-
sen: Zum einen der Netzbezug im Rahmen des separaten Warmepumpen-Liefervertrags, der sich
in jeder Viertelstunde aus der Differenz der bezugsseitigen Messwerte der Zahler (ZW) und (Z1)
ergibt (ZWNBy, — Z1NB+,) und zum anderen der Netzbezug im Rahmen des Stromliefervertrags
fir den sonstigen Verbrauch und fiir den Verbrauch von Netzbezugsstrom im Stromspeicher
und/oder Ladepunkt, der sich in jeder Viertelstunde aus dem Messwert des Zahlers (Z1) ergibt
(Z1NB.,).

Das Erfordernis eines zusatzlichen Zahlers (ZW) an der zusatzlichen Entnahmestelle ergibt sich
in dieser Fallkonstellation A7 allein aus der separaten Stromlieferung fir die Warmepumpenver-
brauche. Warmepumpen kdnnen auch ohne zusatzlichen Zéhler (und damit ohne zusétzliche Ent-
nahmestelle) eingebunden werden, indem ihr Verbrauch einfach als Teil der ,sonstigen Verbréu-
che hinter der Einspeisestelle erfasst und abgerechnet wird (ohne separaten Liefervertrag). In
diesem Fall wéare der Basisfall A3 (bzw. je nach Stromspeicher-Ladepunkt-Kombination einer der
anderen Basisfalle A1, A2 oder A3) unter Einbeziehung der Warmepumpenverbrduche in die

sonstigen Verbrauche anwendbar.

8.2 Ergénzende Abkirzungen in der Fallkonstellation A7

Fur die Bestimmung und den Nachweis der saldierungsfahigen und der forderfahigen Netzein-
speisung gilt erganzend zu den im obigen =» Abschnitt 5.2 zu den Basisfallen Al bis A4 genann-

ten Abkurzungen die folgende:

ZWNEy, Viertelstundenwert der Netzeinspeisung, der an Z&hler
ZW gemessen wird (ZW: Zahler Warmepumpe).
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Fur die Bestimmung und den Nachweis des Umlageprivilegs auf den Netzbezug zur Deckung der
zeitgleichen Warmepumpenverbrauche an der eigenen Entnahmestelle (8 22 EnFG) wird dar-

Uber hinaus folgende Abklrzung benétigt:

ZWNBy, Viertelstundenwert des Netzbezugs, der an Zahler ZW
gemessen wird.

8.3 Bestimmung der saldierungsfahigen und forderféahigen Netzeinspeisung sowie des
privilegierungsfahigen Warmepumpenbezugs in der Fallkonstellation A7

In der Fallkonstellation A7 muss bei der Anwendung der in = Abschnitt 5 zum jeweiligen Basisfall
(hier: zum Basisfall A3) dargestellten Vorgaben und Formeln zur Bestimmung der saldierungsfa-
higen und der forderfahigen Netzeinspeisung allein der viertelstiindliche Messwert Z1NE., durch
den viertelstindlichen Messwert ZWNE., (Viertelstundenwert der Netzeinspeisung, der an Zahler
ZW gemessen wird) ersetzt werden. Dies betrifft die Formeln (P2), (P7).., (P7a)y. und (P7b).. In
den Ubrigen Formeln sind keine Anpassungen erforderlich. Bezugsseitig wird der Messwert
Z1NBy, verwendet (ohne Anderung gegeniiber den oben dargestellten Fallkonstellationen, denen

keine separate Messung der Warmepumpen-Verbrauche erfolgt).

Der umlageprivilegierungsfahige Netzbezug an der separaten eigenen Entnahmestelle zur De-
ckung der zeitgleichen Warmepumpenverbrauche (8 22 EnFG) ergibt sich aus der Jahres-
summe der Differenzen der viertelstlindlichen Messwerte des Netzbezugs an den Zahlern (ZW)
und (Z1):

Y 1[ZWNBy, — Z1NBy,)].

9 Besonderheiten bei unterjahriger Inanspruchnahme der Abgrenzungsoption

Der Bezugszeitraum fiir die Abrechnung von Marktpramienzahlungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG
sowie von Umlageprivilegien nach § 21 Abs. 1 bis 4 EnFG ist auch bei Inanspruchnahme der

Abgrenzungsoption grundsatzlich das jeweilige Kalenderjahr.

Wird die Abgrenzungsoption zum Beispiel aufgrund eines unterjahrigen Wechsels in die Abgren-
zungsoption ausnahmsweise nicht fir das gesamte Kalenderjahr in Anspruch genommen, son-
dern nur fir bestimmte Monate innerhalb dieses Kalenderjahres, gelten die Anforderungen dieser

Anlage 1 entsprechend (unter Berticksichtigung von Besonderheiten nach diesem Abschnitt 9).

Eine unterjahrige Inanspruchnahme liegt auch dann vor, wenn eine EE-Anlage hinter der Einspei-
sestelle, an der bereits die Abgrenzungsoption fiir andere Anlagen genutzt wird, im laufenden
Kalenderjahr neu hinzukommt. In dem Beispielsfall ergeben sich zwei unterjahrig abzugrenzende
Zeitraume: Zum einen die Kalendermonate, in denen die Abgrenzungsoption fir den bisherigen
Bestand an Anlagen geltend gemacht wird, und zum anderen die Kalendermonate, in denen die

Abgrenzungsoption fiir den neuen (um eine neue Anlage erweiterten) Bestand an Anlagen geltend
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gemacht wird. Dies gilt entsprechend, wenn eine EE-Anlage hinter der Einspeisestelle dauerhaft

entfallt.

Im Fall einer unterjahrigen Inanspruchnahme sind die folgenden Besonderheiten zu beachten. Die
Kalendermonate, fir die die Abgrenzungsoption in diesem Kalenderjahr unterjahrig geltend ge-
macht wird und in denen die EE-Anlagen, Stromspeicher und/oder Ladepunkte hinter der Ein-
speise- bzw. Entnahmestelle dementsprechend der Direktvermarktung (mit erganzender Angabe
zur Wahrnehmung der Abgrenzungsoption gemaf =» Tenorziffer 1 der Festlegung) zugeordnet
sind, treten bei der Bestimmung des umlageprivilegierten Netzbezugs und der forderfahigen Netz-
einspeisung als ,,Rumpfjahr® an die Stelle des Kalenderjahres. Als Rumpfjahr gelten dabei je-
weils diejenigen zusammenhéngenden Kalendermonate des Kalenderjahres, die nach der Ab-
grenzungsoption unterjahrig einheitlich abzurechnen sind.



	1 Begriffsbestimmungen zur Anlage 1
	2 Regelungsgegenstand, Schriftfarben und Struktur der Anlage 1
	2.1 Regelungsgegenstand der Abgrenzungsoption
	2.2 Schriftfarben zur Unterscheidung von Strommengen in der Abgrenzungsoption
	2.3 Struktur dieser Anlage 1 zur Abgrenzungsoption

	3 Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Abgrenzungsoption
	4 Messtechnische Anforderungen an die Bestimmung und den Nachweis von Strommengen in der Abgrenzungsoption
	5 Abgrenzungsoption bei einer einzelnen EE-Anlage
	5.1 Basisfälle A1 bis A4: Varianten einer einzelnen EE-Anlage mit Stromspeicher, mit Ladepunkt oder mit beidem
	5.1.1 Fallkonstellation A1: „Stromspeicher“
	5.1.2 Fallkonstellation A2: „Ladepunkt“
	5.1.3 Fallkonstellation A3: „Stromspeicher und Ladepunkt“
	5.1.4 Fallkonstellation A4: „Stromspeicher und Ladepunkt mit gesonderter Messung für die Speicherverluste“

	5.2 Abkürzungen, Notationen und Formeln zu den Basisfällen A1 bis A4
	5.2.1 Abkürzungen und Notationen (Basisfälle A1 bis A4)
	5.2.2 Formeln zur Bestimmung der saldierungsfähigen Netzeinspeisung (Basisfälle A1 bis A4)
	5.2.3 Formeln zur Bestimmung der privilegierungsfähigen Stromspeicherverluste (Basisfälle A1 und A4)
	5.2.4 Formeln zur Bestimmung des umlagebelasteten Netzbezugs (Basisfälle A1 bis A4)
	5.2.5 Formeln zur Bestimmung der förderfähigen Netzeinspeisung (Basisfälle A1 bis A4)

	5.3 Bestimmung der Umlageprivilegien in den Basisfällen A1 bis A4
	5.3.1 Bestimmung der saldierungsfähigen Netzeinspeisung und der privilegierungsfähigen Stromspeicherverluste in der Fallkonstellation A1 „Stromspeicher“
	5.3.2 Bestimmung der saldierungsfähigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A2 „Ladepunkt“
	5.3.3 Bestimmung der saldierungsfähigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A3 „Stromspeicher und Ladepunkt“
	5.3.4 Bestimmung der saldierungsfähigen Netzeinspeisung und der privilegierungsfähigen Stromspeicherverluste in der Fallkonstellation A4 „Stromspeicher und Ladepunkt mit gesonderter Messung für die Speicherverluste“

	5.4 Bestimmung der förderfähigen Netzeinspeisung in den Basisfällen A1 bis A4

	6 Abgrenzungsoption bei mehreren gleichartigen EE-Anlagen
	6.1 Fallkonstellation A5: Mehrere gleichartige EE-Anlagen in Abwandlung zum Basisfall A1 „Stromspeicher“
	6.2 Abkürzungen, Notationen und Formeln zur Fallkonstellation A5
	6.2.1 Ergänzende Abkürzungen und Notationen (Fallkonstellation A5)
	6.2.2 Ergänzende Formeln zur Bestimmung der förderfähigen Netzeinspeisung (Fallkonstellation A5)

	6.3 Bestimmung der Umlageprivilegien in der Fallkonstellation A5
	6.4 Bestimmung der förderfähigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A5

	7 Abgrenzungsoption bei weiteren verschiedenartigen Erzeugungsanlagen
	7.1 Fallkonstellation A6: EE-Anlage mit einer weiteren, verschiedenartigen Erzeugungsanlage am Beispiel einer Solar- und einer Windanlage in Abwandlung zum Basisfall A1 „Stromspeicher“
	7.2 Abkürzungen, Notationen und Formeln zur Fallkonstellation A6
	7.2.1 Ergänzende Abkürzungen und Notationen (Fallkonstellation A6)
	7.2.2 Ergänzende Formeln zur Bestimmung der förderfähigen Netzeinspeisung (Fallkonstellation A6)

	7.3 Bestimmung der Umlageprivilegien in der Fallkonstellation A6
	7.4 Bestimmung der förderfähigen Netzeinspeisung in der Fallkonstellation A6

	8 Abgrenzungsoption bei zusätzlichem separatem Stromliefervertrag z.B. für Wärmepumpen-Verbräuche
	8.1 Fallkonstellation A7: Abgrenzungsoption mit separater Stromlieferung für Wärmepumpe
	8.2 Ergänzende Abkürzungen in der Fallkonstellation A7
	8.3 Bestimmung der saldierungsfähigen und förderfähigen Netzeinspeisung sowie des privilegierungsfähigen Wärmepumpenbezugs in der Fallkonstellation A7

	9 Besonderheiten bei unterjähriger Inanspruchnahme der Abgrenzungsoption

